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Beschlussvorschlag:

1. Die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf der Satzung 
über die 8. Änderung des Bebauungsplans (B-Plans) Nr. 11/91 „Woldegker Chaussee/  
Carl-Meier-Straße“ eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und werden wie folgt 
behandelt: 
- siehe Ergänzungsblätter 1 bis 3 zu diesem Beschluss -
Über die aufgeführten Einzelbeschlüsse wird innerhalb einer Abstimmung zu dieser 
Beschlussvorlage entschieden

2. Die Stadtvertretung stellt fest, dass die 8. Änderung des B-Plans für das neu festgesetzte 
Teilgebiet C 7 einschließlich der östlich davon gelegenen Grün- und Verkehrsflächen 
entlang der C.-Meier-Straße keiner weiteren Abstimmung bzw. Abwägung bedarf. Das 
Beteiligungsverfahren für diese Teilflächen des Plangebiets kann somit abgeschlossen 
werden. Sofern im Ergebnis des aufgrund dieses Beschlusses für das übrige Plangebiet 
im Bereich der westlich gelegenen Grünfläche mit Fußwegen noch durchzuführenden 
Untersuchungen zum Artschutz eine Änderung der Planung erforderlich wird, die einer 
nochmaligen Auslegung des Satzungsentwurfs bedarf, sollen im Rahmen dieser 
Auslegung gemäß § 4a (3) Satz 2 BauGB Stellungnahmen nur zu den diesbezüglich 
geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können.

.
Problembeschreibung / Begründung:



Am 28.03.2019 hat die Stadtvertretung den Beschluss gefasst, dass der B-Plan in dem 
betreffenden Teilgebiet geändert werden soll, um damit die Voraussetzungen für die Ansiedlung 
eines Lebensmittelmarktes zu schaffen. Der dazu erarbeitete Satzungsentwurf wurde in der Zeit 
vom 06.08. bis 05.09.2019 öffentlich ausgelegt. Parallel dazu wurden sowohl die von der Planung 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange als auch die Nachbargemeinden 
beteiligt. In Auswertung der dabei vorgebrachten Stellungnahmen wurde der Planungsentwurf 
geändert und nochmals vom 07.01. bis 06.02.2020 öffentlich ausgelegt. Auch hierzu wurden die 
von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten. Der 
vorliegende Abwägungsbeschluss behandelt alle Stellungahmen, die für den letzten Stand der 
Planung relevante Sachverhalte enthalten. 
Aufgrund dieses Abwägungsbeschlusses bedarf es noch einer abschließenden Klärung 
artenschutzrechtlicher Belange im Bereich der für die fußläufige Anbindung des geplanten 
Lebensmittelmarktes zu querenden derzeitigen Grünfläche. Nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden kann, dass in deren Ergebnis eine nochmalige Änderung des Planentwurfs in diesem 
Bereich insbesondere in Form eines geänderten Trassenverlaufs des Wegs erforderlich wird, was 
wiederum eine erneute Auslegung der Planung notwendig machen kann. Um die hiervon nicht 
betroffenen, im bisherigen Aufstellungsverfahren hinreichend abgestimmten Festsetzungen im 
Bereich des vorrangig von dieser B-Plan-Änderung erfassten Grundstücks des geplanten 
Lebensmittelmarktes nicht erneut zur Diskussion zu stellen, wird die Möglichkeit der Abgabe 
einer Stellungnahme im Falle der erneuten Auslegung des (nochmals geänderten) Planentwurfs 
nur auf diese Änderungen bezogen. Das bedeutet, dass das Planverfahren für das mit der 
vorliegenden Planung neu festgesetzte Teilgebiet C 7 als abgeschlossen betrachtet werden kann 
und somit für das vorgenannte Vorhaben ein vorzeitiges Baurecht gemäß § 33 BauGB 
festgestellt werden kann.

Finanzielle Auswirkungen:
abweichend vom Haushaltsplan:

Im laufenden Haushaltsjahr: In Folgejahren:

Nein Nein
Ja Ja einmalig jährlich

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt:
Produkt / Konto:

Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge
Alt: 0 € 0 € Alt: 0 € 0 €

Neu: 0 € 0 € Neu: 0 € 0 €

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt:
Produkt / Konto:
Maßnahme-Nr.:

Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen
Alt: 0 € 0 € Alt: 0 € 0 €

Neu: 0 € 0 € Neu: 0 € 0 €

Bemerkungen: 

Anlagen:
Ergänzungsblätter 1 - 3, TÖB-Verteilerliste, Stellungnahmen, Schreiben der Stadt vom 05.08.2019, 
Geänderter Satzungsentwurf, Begründung, Auswirkungsanalyse, Lageplan Neubau Penny-Markt, 
Auszug aus den geänderten textlichen Festsetzungen mit Kennzeichnung der Änderungen
 

Stadtpräsident Siegel  Bürgermeister
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Ergänzungsblatt 1 zur Beschlussvorlage VO/2020/505 
(Abwägungsbeschluss zur 8. Änderung des B-Plans Nr. 11/91) 
 
1. Prüfung der im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebenen Stellungnahmen 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Stellungnahmen abgegeben: - sie-
he Anlage: Kopien der Stellungnahmen -. 
 
2. Prüfung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Im Zuge der Erarbeitung der Satzung wurden die folgenden Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beteiligt: - siehe Anlage: Verteilerliste zum Anschreiben -. 
Vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde eine Stellungnahmen abgegeben, die für 
die Planung in Form des geänderten Entwurfs relevante Sachverhalte enthält. Die von der 
Stadtwerke Neustrelitz GmbH sowie vom Straßenbauamt Neustrelitz abgegebenen Stellung-
nahmen enthalten Hinweise, die bei der Realisierung des B-Plans bzw. der auf seiner Grundla-
ge zulässigen Vorhaben zu berücksichtigen sind. (Anlage: Kopien der Stellungnahmen).  
 
3. Ergebnis der Prüfung der Stellungnahmen (Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB) 
 
3.1 Stellungnahmen von ID 1 bzw. ID 2 
 
a)  ID 1 und 2 äußerten sich im Zuge der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit schrift-

lich jeweils inhaltlich identisch zu den Planungsabsichten der Stadt. Hierauf wurde seitens 
der Stadtverwaltung mit Schreiben vom 05.08.2019, welches als Anlage dieser Beschluss-
vorlage beigefügt ist, geantwortet. In diesem Schreiben ging die Stadtverwaltung auf für 
die Planung bzw. das Planverfahren wesentliche Sachverhalte ein.  

 
Beschluss zu a) 
 
Seitens der Stadtvertretung wird dem Schreiben der Stadtverwaltung vollumfänglich gefolgt 
und festgestellt, dass damit die entsprechenden Aspekte der Äußerungen von ID 1 und 2 hin-
reichend behandelt wurden. Zu den Sachverhalten, auf die darin nicht explizit eingegangen 
wurde, wird auf die Beschlüsse zu b) verwiesen. 
 
b)  Durch ID 1 wurden im Rahmen der öffentlichen Auslegungen des Satzungsentwurfs sowie 

des geänderten Satzungsentwurfs jeweils Stellungnahmen abgegeben, die im Wesentli-
chen die in der im Rahmen der frühzeitigen Erörterung schriftlich vorgebrachten Äußerun-
gen einschlossen.  
 

b1) ID 1 weist auf §15 BauNVO hin, wonach bauliche Anlagen im Einzelfall unzulässig wären 
und hält die Einschaltung von Gutachtern zur Bewertung umweltrechtlicher Auswirkungen 
sowie eine Umweltprüfung für erforderlich. Im Weiteren wird unter Punkt 1 des Schreibens 
auf aus Sicht von ID 1 bestehende Verstöße gegen baurechtliche Vorschriften verwiesen.     

 
Beschluss zu b1) 
 
§ 15 der BauNVO ist hier nicht relevant, da er auf den konkreten Einzelfall im Rahmen des Zu-
lassungsverfahrens Bezug nimmt. Eine derartige Prüfung ist demnach dem Baugenehmi-
gungsverfahren überlassen. In diesem Zusammenhang muss klargestellt werden, dass in 
Mischgebieten Einzelhandelsbetriebe laut BauNVO allgemein zulässig sind und die Stadt diese 
Zulässigkeit im Plangebiet in Form von Ausnahmeregelungen eingeschränkt hat und auch nach 
der Änderung einschränkt. Zudem geht es bei der Änderung des B-Plans nicht darum, ein kon-
kretes Vorhaben bereits explizit für zulässig zu erklären, zumal es sich hier nicht um einen vor-
habenbezogenen B-Plan im Sinne des § 12 BauGB handelt. Vielmehr „lockert“ die Stadt die 
bisherigen Einschränkungen nur allgemein hinsichtlich Betrieben des Lebensmitteleinzelhan-
dels, ohne dass damit feststeht, dass dadurch jeder einzelne Betreib dieser Brache auch tat-
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sächlich genehmigungsfähig ist. Hierzu muss im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, 
ob das Vorhaben sowohl den bauplanungsrechtlichen als auch den bauordnungsrechtlichen 
Zulässigkeitsvoraussetzungen entspricht. 
Hinsichtlich des Erfordernisses einer Umweltprüfung wird grundsätzlich auf das Schreiben der 
Stadt vom 05.08.2019 verwiesen und nochmals klargestellt, dass auch ohne die Planänderung 
ein Baurecht für eine große Vielzahl u. a. gewerblicher Vorhaben besteht. Mit der Planung wird 
weder das Maß der baulichen Nutzung erhöht, noch die überbaubare Grundstücksfläche ver-
größert. Die wesentliche Änderung betrifft die Art der baulichen Nutzung, welche wie bereits 
dargelegt sich allerdings im Rahmen des Zulässigkeitskatalogs der BauNVO bewegt und einzig 
Grundsätzen bzw. Zielen der Einzelhandelsentwicklung der Stadt „geschuldet“ ist. Demgegen-
über gibt es keinerlei Anlass anzunehmen, dass durch einen im Übrigen sogar in einem allge-
meinen Wohngebiet zulässigen Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb ein höherer Störgrad zu er-
warten ist, als bei anderen bislang zulässigen nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben, 
zu denen immerhin u. a. auch Tankstellen zählen. Ein Vertrauensschutz kann in diesem Zu-
sammenhang somit auch nicht geltend gemacht werden, zumal die bisherigen Einschränkun-
gen hinsichtlich Einzelhandelsbetrieben ausdrücklich nicht aus Gründen des Nachbarschafts-
schutzes getroffen wurden, was angesichts des Vorgenannten städtebaulich auch nicht be-
gründbar gewesen wäre.  
Dass die für eine rechtssichere Regelung der Ausnahme für die betreffende Teilfläche neu hin-
zukommende Festsetzung eines Teilgebiets C 7 rechtswidrig sein soll, erschließt sich der Stadt 
nicht. Die Stadt als Satzungsgeber kann bei Bebauungsplanaufstellungen, -änderungen, - er-
gänzungen usw. Teilgebiete nach der erforderlichen Notwendigkeit bilden, ändern oder aufhe-
ben. In diesem konkreten Fall wurde das bisherige Teilgebiet C 6, welches sich über das ge-
samte an die Carl-Meier-Straße grenzende Mischgebiet erstreckte in zwei Teilgebiete aufge-
teilt. Dies ist immer dann erforderlich, wenn kleinräumige Festsetzungen getroffen werden sol-
len. In diesem Fall soll die ausnahmsweise Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben ohne Ver-
bindung mit einem Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieb nur für den in Rede ste-
henden Teil des Mischgebiets im Textteil aufgenommen werden und nicht für die übrigen 
Mischgebietsbereiche gelten. Diese Vorgehensweise ist gesetzeskonform. 
Ebenso kann nicht bestätigt werden, dass die Grünfläche, über die nunmehr eine fußläufige 
Anbindung an das Teilgebiet C 7 geplant ist, hierdurch zerstört wird. Unabhängig davon wird 
die Stadt noch prüfen lassen, ob hierdurch eventuell Belange des Artenschutzes berührt sein 
könnten (siehe hierzu Beschluss zu 3.3 a). Für die Fußläufigkeit der Bewohner des angrenzen-
den Wohngebiets ist die Errichtung von Fußwegen im Bereich der öffentlichen Grünfläche not-
wendig. Die Festsetzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft im Bereich der festgesetzten Grünfläche schließt nicht aus, eine Wegeführung 
vorzunehmen. Damit wird die Grünfläche keinesfalls zerstört und auch nicht anders ausgewie-
sen. Ebenfalls erfolgt keine Einbeziehung in das Mischgebiet. Auch wenn die Annahme, dass 
nahrzu alle Anwohner des Wohngebiets diese Wege nutzen, seitens der Stadt als unrealistisch 
einegschätzt wird, wird die rege Nutzung der Wegeverbindung anstelle des Anfahrens mit dem 
Auto begrüßt, da dies auch zum Klimaschutz beitragen würde. Letztendlich stellt diese Wege-
führung jedoch nur eine Ergänzung zu den vorhandenen Optionen dar, weshalb der fehlende 
Winterdienst und die fehlende Beleuchtung irrelevant sind. Aus Sicht der Stadt soll (vorbehalt-
lich der noch abschließenden Prüfung dortiger artenschutzrechtlicher Belange) daran festge-
halten werden, eine kürzere Wegeverbindung ergänzend zu ermöglichen.  
 
b2) ID 1 nimmt unter Punkt 2 des Schreibens Bezug auf Abstandsflächen, Bauhhöen/-tiefen, 
       Bepflanzung und Grünflächen und bezweifelt die Rechtmäßigkeit bzw. Zulässigkeit der  
       entsprechenden Festsetzungen 
 
Beschluss zu b2) 
 
Die Festsetzung zur Geschossigkeit entspricht der des bisher geltenden B-Plans. Dass derzeit 
die im dortigen Mischgebiet bestehenden Gebäude nur über ein Vollgeschoss verfügen, ändert  
nichts daran, dass bislang zwei Vollgeschosse zulässig waren. Es besteht kein Grund, dieses 
gegebene Baurecht zu mindern. Die einschränkende Eingeschossigkeit wurde lediglich im Zu-
sammenhang mit der jetzt zulässigen Errichtung von Gebäuden in abweichender Bauweise, 
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Ergänzungsblatt 2 zur Beschlussvorlage VO/2020/505 
(Abwägungsbeschluss zur 8. Änderung des B-Plans Nr. 11/91) 
 
also mit mehr als 50 m Länge, getroffen, um diesbezügliche negative Auswirkungen auszu-
schließen. Auch die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) werden durch den aktuel-
len Entwurf der Änderung des B-Plans nicht (mehr) verändert. Diese müssen durch künftige 
Vorhaben eingehalten werden, demnach auch durch den geplanten Lebensmittelmarkt, was 
entgegen der Einschätzung von ID 1 auch im vorliegenden Lageplan berücksichtigt wird.  
Woher ID 1 die Annahme nimmt, dass Bäume zu dicht an ihrem Grundstück gepflanzt werden 
und hierfür Ahorn vorgesehen ist, erschließt sich der Stadt nicht. Der Bebauungsplan setzt je-
denfalls derartiges nicht fest. Unabhängig davon, dass er für den Bebauungsplan bzw. dessen 
Festsetzungen nicht von Relevanz ist, sondern lediglich informativ der Begründung als Anlage 
beigefügt ist, folgt dies auch nicht aus dem vorliegenden Lageplan zum geplanten Vorhaben. 
Auch wenn die geplante neue Wasserleitung nunmehr in die Planzeichnung aufgenommen 
wurde, so wäre sie auch ohne diese Darstellung an dieser Stelle, d. h. außerhalb überbaubarer 
Grundstücksflächen zulässig gewesen. Alles andre wäre „kontraproduktiv“, da hochbauliche 
Anlagen in der Regel nicht über Versorgungsleitungen errichtet werden können. Weshalb hier-
zu eine Prüfung immissionsschutzrechtlicher Vorgabe erfolgen müsste, ist nicht nachvollzieh-
bar. Ebenfalls sind Stellflächen auch außerhalb überbaubarer Grundstücksflächen zulässig. 
Hinsichtlich der „Versiegelung“ bleibt gleichfalls festzustellen, dass (auch) die diesbezüglich 
relevante Grundflächenzahl gegenüber der bislang zulässigen unverändert bleibt. Inwieweit sie 
bislang tatsächlich ausgenutzt wurde, ist insofern irrelevant.  
 
b3) ID 1 geht unter Punkt 3 der Stellungnahme auf die Auswirkungsanalyse zum geplanten 
      Lebensmittelmarkt ein, zweifelt deren Ergebnisse bzw. die daraus gezogenen Schlussfolge- 
      rungen an und stellt in Frage, ob das Vorhaben insbesondere auch hinsichtlich seiner Grö- 
      ßenordnung rechtmäßig, notwendig bzw. sinnvoll ist. 
 
Beschluss zu b3): 
 
Grundsätzlich muss auch hier klargestellt werden, dass der Bebauungsplan lediglich die (aus-
nahmsweise) Zulässigkeit eines Lebensmitteleinzelhandelsbetriebs ergänzend regelt, ohne 
dass Festsetzungen zu zulässigen Verkaufsflächen getroffen worden. Die Stadt beabsichtigt 
somit auch nicht, explizit die Zulässigkeit eines nur unter bestimmten Voraussetzungen in ei-
nem Mischgebiet zulässigen sogenannten großflächigen Einzelhandelsbetrieb (mit mehr als 
800 m² Verkaufsfläche bzw. 1.200 m² Geschossfläche) festzusetzen. Es ist gemäß der „Aus-
wirkungsanalyse“ allerdings nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der ge-
plante Markt, der diese Werte überschreitet, noch den diesbezüglichen Voraussetzungen ent-
spricht. Eine anschließende diesbezügliche Beurteilung ist allerdings dem Baugenehmigungs-
verfahren vorbehalten.  
Die zu der Versorgungssituation bzw. vermeintlichen Unzulänglichkeiten der Auswirkungsana-
lyse vorgebrachten Argumente werden von der Stadt nicht geteilt, zumal Darlegungen aus dem 
Gutachtens zum Teil fehlerhaft bzw. in unzutreffenden Zusammenhängen wiedergegeben wer-
den (insbesondere 3. Absatz auf Seite 4 der Stellungnahme). Vielmehr wird auf die diesbezüg-
lichen Ausführungen im Schreiben der Stadt vom 05.08.2019 verwiesen. Die Stadt sieht somit 
keine Gründe, an den aus ihrer Sicht uneingeschränkt mit den bisherigen Zielen der Einzel-
handelsentwicklung vereinbaren Ergebnissen der Analyse zu zweifeln bzw. von der daraus 
folgenden hier in Rede stehenden Änderung des B-Plans abzusehen. Vielmehr schätzt sie ent-
gegen der Meinung von ID 1 diese Änderung als Beitrag zur Verbesserung der verbraucherna-
hen Versorgung ohne negative Auswirkungen auf die diesbezügliche Versorgungsstruktur in 
der Stadt ein.  
 
b4) ID 1 bringt unter Punkt 4 weitere Gründe bzw. Sachverhalte vor, die eine Unzulässigkeit 
      der Planung bewirken würden bzw. bislang nicht hinreichend Berücksichtigung fanden.  
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Beschluss zu b4): 
 
Dass die Durchführung einer förmlichen Umweltprüfung im Rahmen der vorliegenden Ände-
rung des B-Plans nicht erforderlich ist, wurde im Schreiben der Stadt vom 05.08.2019 erörtert, 
worauf nochmals verwiesen wird. Ein Verzicht auf dieses formelle Verfahren bedeutet jedoch 
nicht, dass u. a. Umweltbelange im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt bzw. entspre-
chend gewürdigt wurden. Vielmehr sind u. a. die ergänzend zur Änderung des Katalogs (aus-
nahmsweise) zulässiger Nutzungen getroffenen Festsetzungen zur Begrenzung der Geschos-
sigkeit bei Gebäuden mit mehr als 50 m sowie zur Dachbegrünung Ergebnis eines derartigen 
Prüf- und Abwägungsprozesses. Darüber hinaus werden insbesondere nachbarschaftliche Be-
lange für das aktuell geplante Vorhaben mittels des städtebaulichen Vertrags ergänzend zu 
den hierzu ohnehin im Baugenehmigungsverfahren entsprechend zu berücksichtigenden 
Sachverhalten gewürdigt (Wall zum Wohngebiet, Anordnung des Marktes bzw. dessen Stell-
plätze, Fassadenbegrünung, Lärmschutzregelungen). Die Stadt übt somit bereits in einem ihr 
noch möglichen Maß Einfluss auf ein mögliches künftiges Vorhaben aus, was weit über derarti-
ge Möglichkeiten bei einer Realisierung von bislang in dem Mischgebiet zulässigen Vorhaben 
hinausgeht.  
Hinsichtlich der vorgebrachten Aspekte des Artenschutze wird auf den Beschluss zu 3.3 a) 
verwiesen. Wiederholt sei an dieser Stelle allerdings klargestellt, dass die Stadt innerhalb des 
bereits rechtsverbindlich seit der Inkraftsetzung des Ursprungsbebauungsplans am 06.03.1996  
bestehenden Mischgebiets kein grundsätzlich neues Baurecht hinsichtlich des Nutzungsmaßes 
und möglicher überbaubarer Grundstücksflächen schafft. Auch die nunmehr (ausnahmsweise) 
ergänzend geregelte Art der Nutzung liegt, wie ebenfalls bereits ausgeführt, innerhalb des 
Rahmens, den die Baunutzungsverordnung setzt. Es gibt für die Stadt auch keine Veranlas-
sung davon auszugehen, dass sich derartige Betriebe hinsichtlich Ihres „Störgrades“ von ande-
ren hier bereits zulässigen Nutzungen unterscheidet. Unabhängig davon hat ein konkretes Ein-
zelvorhaben ohnehin geltende Rechtsgrundlagen (u. a. die TA Lärm) zu berücksichtigen, wozu 
es keiner separaten Festsetzung in einem B-Plan bedarf. Dieser bildet vielmehr die Beurtei-
lungsgrundlage entsprechend seiner jeweiligen Gebietsfestsetzung für diese Vorschriften.  
Auch ist keinesfalls damit zu rechnen, dass ein nunmehr ergänzend bauplanungsrechtlich zu-
lässiges Vorhaben einen gegenüber anderen bisher zulässigen Nutzungen dermaßen hohen 
Verkehr erzeugt, dass die diesbezügliche Infrastruktur diesen nicht aufnehmen könnte. Wes-
halb ID 1 annimmt, dass sich hierdurch der „Durchgangsverkehr“ im Mirower Bogen „verviel-
facht“ ist für die Stadt in keinster Weise nachvollziehbar, da über diese Straße eine für den 
Kfz.-Verkehr benutzbare Verbindung zu dem betreffenden Teilgebiet weder besteht noch ge-
plant ist. Auch die Befürchtung, dass der Kreisverkehr an der C.-Meier-Straße für den Verkehr, 
der durch die ergänzend mögliche Nutzung im Mischgebiet erzeugt wird, nicht geeignet ist und 
es dort zu vermehrten Unfällen kommt, ist aus Sicht der Stadt gänzlich unbegründet. 
Unabhängig davon, dass nicht nachvollzogen werden kann, woher ID 1 die Annahme der zu 
erwartenden „immissionwirksamen Schallleistungspegel“ ab- bzw. herleitet, ist es nicht Aufga-
be eines normalen B-Plans, für ein im Plangebiet (zukünftig) geplantes Bauvorhaben, welches 
sich zudem ausdrücklich im zulässigen Nutzungsrahmen der BauNVO bewegt, eine Schal-
limmissionsprognose zu erstellen. Dies heißt nicht, dass im Einzelfall ein Vorhaben nicht den 
Anforderungen des Lärmschutzes entspricht, allerdings kann dies erst auf der Ebene der Bau-
genehmigung abschließend anhand konkreter Angaben zum Vorhaben geprüft werden und ggf. 
mittels eines Lärmgutachtens untersetzt werden. Dies wäre im Rahmen der Änderung des B-
Plans nur dann angebracht, wenn Unsicherheiten hinsichtlich einer aus der konkreten Situation 
abgeleiteten Genehmigungsfähigkeit hier für bauplanungsrechtlich zulässig erklärter Nutzun-
gen bestehen und es somit dem B-Plan an einer tatsächlichen Umsetzbarkeit mangeln würde. 
Gerade das ist aber nicht zuletzt auch hinsichtlich einer Vielzahl von Beispielen in der Stadt 
Neustrelitz, in denen derartige Vorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohngebieten bzw. 
-grundstücken (zulässigerweise) errichtet wurden, nicht zu erwarten. Zumindest hat die Stadt 
im städtebaulichen Vertrag mit der Vorhabenträgerin bereits vorsorglich Regelungen getroffen,  
die sicherstellen sollen, dass es zu keinen Lärmbeeinträchtigungen benachbarter Wohnlagen 
kommt, wobei dies dann wie erwähnt abschließend Gegenstand des Baugenehmigungsverfah-
rens sein wird. 
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Ergänzungsblatt 3 zur Beschlussvorlage VO/2020/505 
(Abwägungsbeschluss zur 8. Änderung des B-Plans Nr. 11/91) 
 
Auch hinsichtlich der übrigen von ID 1 aufgeführten Schutzgüter werden durch die ergänzend 
getroffenen Festsetzungen des B-Plans keine anderen Betroffenheiten hervorgerufen, als be-
reits durch das bestehende Baurecht bestehen. Das heißt, dass es sich bei keinem der be-
nannten Aspekte um vorhabenspezifische Auswirkungen handelt, die bei anderen bereits zu-
lässigen Nutzungen nicht bzw. vermindert auftreten würden. Vielmehr dürfte bei anderen Vor-
haben sogar das Gegenteil der Fall sein. Auch hierzu wird nochmals auf die Darlegungen im 
Schreiben der Stadt vom 05.08.2019 verwiesen. 
 
Die Stadt sieht somit nach Prüfung aller von ID 1 vorgebrachten Sachverhalte (vorbehaltlich 
der noch ausstehenden Prüfung artenschutzrechtlicher Belange zur Thematik des westlichen 
Fußwegeanschlusses - siehe hierzu Beschluss zu 3.3 a) keine Veranlassung von der geplan-
ten Änderung des B-Plans Abstand zu nehmen. 
  
3.2 Stellungnahme von ID 3 
 
a) Durch ID 3 wird grundsätzlich begrüßt, dass durch das mit der Änderung des B-Plans er-

möglichte Vorhaben der Errichtung eines Lebensmittelmarktes die Versorgung im Wohn-
gebiet verbessert wird, bittet zugleich aber auch darum, dass in die Baugenehmigung Be-
dingungen zum Schallschutz (Anordnung der Anlieferung, Einhausung der Kühl- und Lüf-
tungsaggregate) aufgenommen werden. 

 
Beschluss zu a) 
 
Die erbetenen Bedingungen entsprechen grundsätzlich den von der Stadt mit der Vorhabenträ-
gerin im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags vereinbarten Regelungen. Sie werden von 
der Stadt entsprechend im anstehenden Baugenehmigungsverfahren eingebracht. Die ab-
schließende Entscheidung hierzu trifft der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als zustän-
dige Baugenehmigungsbehörde, wobei grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass 
durch das Vorhaben die entsprechenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzuhalten sind. 
 
3.3 Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
 
a)  Die untere Naturschutzbehörde (UNB) weist darauf hin, dass aus ihrer Sicht mit der Um-

setzung der Baumaßnahmen im Zuge der B-Plan-Änderung artenschutzrechtliche Belange 
berührt sein können und stellt fest, dass die ihr vorliegenden Unterlagen zur B-Plan-
Änderung keine Hinweise auf Vorkommen oder Betroffenheiten geschützter Arten enthal-
ten. Sie sieht deshalb die Prüfung dieses Sachverhalts im Rahmen eines artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrags als erforderlich an. 

 
Beschluss zu a) 
 
Auch hinsichtlich dieser Thematik ist klarzustellen, dass die B-Plan-Änderung hinsichtlich des 
neu festzusetzenden Teilgebiets C 7 lediglich ein bereits bestehendes Baurecht innerhalb ei-
nes Mischgebiets erfasst, ohne dass dadurch ein Nutzungsmaß gegenüber den bisherigen 
Festsetzungen erweitert wird. Insofern muss die Feststellung des Landkreises zumindest in 
Bezug auf das Mischgebiet dahingehend modifiziert bzw. ergänzt werden, dass auch bei der 
Umsetzung von Baumaßnahmen, die ohne die B-Plan-Änderung durchgeführt werden und 
auch nach der Änderung weiterhin zulässig sind (wie im Übrigen bei nahezu allen ähnlichen 
baurechtlich zulässigen Baumaßnahmen auch außerhalb des Plangebiets), artenschutzrechtli-
che Belange berührt sein können. Leider wird durch die UNB nicht weiter untersetzt, worauf 
sich diese Annahme im konkreten Fall bezieht, was von einer Fachbehörde im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens eigentlich hätte erwartet werden können. Grundsätzlich ist jeder Bau-
herr verpflichtet, neben vielen anderen Rechtsgrundlagen auch die gesetzlichen Regelungen 
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zum Artenschutz zu beachten. Eine auf der Ebene der Bebauungsplanung vorzunehmende 
Prüfung, ob künftige Bauvorhaben eventuell mit dem Artenschutz „kollidieren“ könnten, ist in 
jedem Fall dann geboten, wenn der B-Plan ein diesbezüglich relevantes Baurecht neu fest-
setzt. Eine artenschutzrechtliche Prüfung soll in dem Fall ausschließen, dass der B-Plan wegen 
diesbezüglicher unlösbarer Konflikte nicht vollzogen werden kann und damit unwirksam ist. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um einen bestehenden B-Plan, dessen Nichtvollzieh-
barkeit seiner Änderung aus Artenschutzgründen auch das bereits bestehende Baurecht be-
treffen würde. Insofern wäre im hier in Rede stehenden Änderungsverfahren im Bereich des 
Mischgebiets ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ggf. nur dann gerechtfertigt, wenn ganz 
offensichtlich ist, dass innerhalb des betreffenden Bereichs geschütze Arten vorhanden sind, 
die nicht umgesiedelt werden können bzw. für die keine Ausnahmen von den diesbezüglichen 
Verbotstatbeständen in Aussicht stehen und somit die Planänderung mangels einer Umsetz-
barkeit ihren Sinn verloren hätte. Gerade dieser Sachverhalt liegt hier jedoch nicht vor. Das 
betreffende Grundstück wird derzeit durch den ansässigen Landschaftsbaubetrieb als Lagerflä-
che für Böden genutzt. Nach aktueller Aussage des Betriebsinhabers werden die Halden mehr 
oder weniger regelmäßig bewegt, wobei aktuell beabsichtigt ist, sie gänzlich abzutragen. Es 
drängt sich hier demzufolge mitnichten auf, dass sich in diesem Bereich geschützte Tier- oder 
Pflanzenarten befinden, die einem (neuem) Bauvorhaben entgegenstehen könnten. 
Anders stellt sich die Situation hinsichtlich der neu geplanten Wege im Bereich der südwestlich 
an das Mischgebiet angrenzenden Grünfläche dar. Hier soll mit der B-Plan-Änderung ein für 
Belange des Artenschutzes grundsätzlich relevantes neues Baurecht festgesetzt werden. Auch 
wenn hinsichtlich dieser Fläche nichts auf Lebensräume gesetzlich geschützter Arten, die zu-
mindest durch die Umsetzung dieser Planung alternativlos zerstört werden könnten, hindeutet, 
so ist dennoch eine abschließende fachliche Prüfung dieses Sachverhalts geboten. Dies soll 
somit noch vor dem Satzungsbeschluss zur B-Plan-Änderung erfolgen, um sicherzugehen, 
dass im Falle einer daraus folgenden erforderlichen Alternativplanung eine entsprechende An-
passung dieser Festsetzungen des B-Plans ohne ein erneutes Verfahren erfolgen kann.  
  
b) Die untere Wasserbehörde fordert für das aktuell vorgesehene Vorhaben der Errichtung 

eines Lebensmittelmarktes ein Entwässerungskonzept und ggf. ein hydraulisches Gutach-
ten und weist auf eine entsprechend erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis hin. 

 
Beschluss zu b): 
 
Da es hierbei bereits um ein konkretes Einzelvorhaben geht, für das der B-Plan zwar die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen schafft, ohne aber, wie wiederholt ausgeführt, die bisherigen 
Möglichkeiten der Flächenversiegelung zu erweitern, ist diese Forderung (erst) im Zuge der 
Umsetzung der B-Planung zu berücksichtigen. 
 
c) Die Bodenschutz-/ Abfallbehörde weist darauf hin, dass das Flurstück 183/1 aufgrund vor-

maliger Nutzungen im Altlastenkataster des Landkreises als Altlastenverdachtsfläche ge-
führt wird. 

 
Beschluss zu c): 
 
Auf diesbezügliche Nachfrage seitens der Stadt beim derzeitigen Grundstückseigentümer bzw. 
Nutzer des Grundstücks legte dieser ein Gutachten zur Untersuchung und Bewertung der be-
nannten Altlastenverdachtsflächen aus dem Jahr 2008 vor. Daraus ergibt sich zum einen, dass 
sich die betreffenden Flächen, die den Altlastenverdacht begründeten, außerhalb der von der 
B-Plan-Änderung erfassten Teilfläche liegen. Lediglich der vormalige Düngerlagerplatz tangiert 
die nördliche Grenze ihres Geltungsbereichs. Zum anderen kommt das Gutachten zu dem Er-
gebnis, dass weder im Boden noch im Grundwasser Verunreinigungen bzw. altlastenrelevante 
Kontaminationen festgestellt wurden und eine diesbezügliche Gefährdung von Schutzgütern 
nicht besteht. Somit besteht allein schon aus diesen Ermittlungen kein Anlass, gegebenenfalls 
in der Planzeichnung oder im Textteil der B-Plan-Änderung auf einen Altlastenverdacht hinzu-
weisen oder gar diesem weiter nachzugehen. 
 



TÖB-Verteilerliste 8. Änderung B-Plan Nr. 11/91 „Woldegker Chaussee/ Carl-Meier-
Straße“  
 
 
Stadtwerke Neustrelitz 
Wilhelm-Stolte-Straße 90 
17235 Neustrelitz            (3 x Anlagen) 
 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                nachrichtlich:                                                    
Regionalstandort Waren (Müritz)                       LA für Kultur und Denkmalpflege 
80/ Sachgebiet Kreisplanung                        -Archäologie und Denkmalpflege- 
Zum Amtsbrink 2     Domhof 4/5          
17192 Waren (Müritz)  (6 x Anlagen)  19055 Schwerin  

 
Straßenbauamt Neustrelitz 
Hertelstraße 8 
17235 Neustrelitz 
 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 
Helmut-Just-Straße 4 
17036 Neubrandenburg 
 
Industrie- und Handelskammer  Neubrandenburg 
für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 
Katharinenstraße 48 
17033 Neubrandenburg 
 
Handwerkskammer 
Friedrich-Engels-Ring 11 
17033 Neubrandenburg 
 
Landesamt für innere Verwaltung M-V 
Amt f. Geoinformation, Vermessungs- u. Katasterwesen 
Lübecker Straße 289 
19059 Schwerin 
 
Mecklenburg-Vorpommersche-Verkehrsgesellschaft mbH 
Quitzerower Weg 13e 
17109 Demmin 

 
B.B. Reisen GmbH 
Gewerbepark Ost 15 
17235 Neustrelitz 

 
Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 
Ihlenfelder Str. 119 
17034 Neubrandenburg 
 
Landesforst M-V  
Forstamt Neustrelitz 
OT Wilhelminenhof 6 
17237 Blumenholz 
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 Planzeichnung - Teil A 

Die farbig dargestellten Festsetzungen stellen die Änderungen 
gegenüber der bisherigen Fassung des B-Plans dar.

- geänderter Entwurf -

Satzung der Stadt Neustrelitz über die 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11/91 einschließlich der örtlichen 
Bauvorschriften für das Gebiet "Woldegker Chaussee/ Carl-Meier-Straße"
Auf der Grundlage der §§ 1 (8) und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015 (GVOBl. S. 344), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.11.2019 (GVOBl. M-V S. 682), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz vom ..............folgende Satzung über die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11/91 
einschließlich der örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet "Woldegker Chaussee/ Carl-Meier-Straße ", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), erlassen.

 

NEUSTRELITZ 
LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN 

 Bebauungsplan Nr. 11/91 „Woldegker Chaussee/ Carl-Meier-Straße“ 

 8. Änderung / geänderter Entwurf            M  1   :  500                                Stand: Januar 2020 

 
 

 

Übersichtsplan  M   1 : 7 500 

Planzeichenerklärung  
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
   Mischgebiet gem äß § 6 BauNVO 
 
 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
 
 0,5  Grundflächenzahl 
 
 

  II  Zahl der Vollgeschosse als Höchstm aß 
 
Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 
 
 

 Baulinie 
 

 Baugrenze 
 

 a   abweichende Bauweise 
 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 
 
 
   Straßenverkehrsflächen 
 
   Straßenbegrenzungslinie  
 
   Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimm ung 
 
  Zweckbestimm ung 
 
 
   Fuß- und Radweg bzw. W anderweg 
 
 
   Zufahrt 
 
 
Fläche für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 u. 14 BauGB) 
 
 
   Fläche für Entwässerungsanlagen 
 
 
  Zweckbestimm ung 
 
   Regenrückhaltebecken 
 
 
 
 
Fläche für Versorgungs- und Hauptwasserleitungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
     geplante W asserleitung, unterirdisch 
 
 
   geplantes Steuerdatenkabel, unterirdisch 
 

          vorhandene W asserleitung, unterirdisch 
 

  MI 

Z 

 
Änderungen der textlichen Festsetzungen - Teil B  
 
1.) Punkt 1.2.2 „Mischgebiete § 6 BauNVO“ wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 
 

In Satz 2 wird die Formulierung „Im MI-Gebiet - C 6 -“ durch „In den MI-Teilgebieten - C 6 
- und - C 7 -“  ersetzt. 
In den Sätzen 3 und 4 wird die Bezeichnung „C 6“ durch „C 7“ ersetzt. 
Folgender Satz 6 wird neu angefügt: 
„Im MI-Teilgebiet - C 7 - sind zudem Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels ausnahms-
weise zulässig, sofern in einem zum Zeitpunkt des Bauantrags für einen derartigen Be-
trieb nicht länger als zwei Jahre zurückliegenden, von der Stadt Neustrelitz oder im Ein-
vernehmen mit ihr beauftragten Gutachten keine negativen Auswirkungen der Ansiedlung 
des betreffenden Betriebs auf die zentralen Versorgungsbereiche und die Nahversor-
gungsstruktur der Stadt Neustrelitz festgestellt wurden.“   

 
2.) Punkt 4 „Bauweise“ wird wie folgt ergänzt: 
 

Hinter „(…) und in den GEe-Teilgebieten - B 1 - bis - B 3 -“ wird die Formulierung „sowie 
für Gebäude mit einem Vollgeschoss im MI-Teilgebiet - C 7 -“ eingefügt.  

 
3.) In Punkt 9.1 „Dacheindeckung“ wird folgender Satz zwischen die Sätze 1 und 2 eingefügt: 
 

„Im MI-Teilgebiet - C 7 - müssen Dächer von Gebäuden mit einer Länge von mehr als 50 
m mindestens zu 70 % als begrüntes Dach ausgebildet werden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfah rensverm erke (B esch leun ig tes  Verfah ren ): 
 
1 . D er B esch luss der S tadtve rtre tung  vom  28.03 .2019, den Bebauungsplan  (B -P lan) N r. 

11 /91 „W oldegker C haussee / C arl-M e ie r-S traße“ zu  ändern , is t am  27.04 .2019  o rtsüb lich  
im  „S tre litze r Echo“, das  auch  auf der In te rnetse ite  der S tadt e insehbar is t, bekannt g e-
m ach t w orden . In  der Bekanntm achung  is t darauf h ingew iesen  w orden , dass  der B -P lan  
im  beschleun ig ten V erfahren ohne D urchführung e iner U m w eltp rüfung  nach  §  2 (4) 
BauG B g eändert w erden  so ll und  dass s ich d ie  Ö ffentlichkeit im  Am t für S tad tp lanung  
und  G rundstücksentw ick lung  der S tadt N eustre litz über d ie  P lanung un terr ich ten und b is  
zum  24.05 .2019 dazu  äußern  kann. 
 
 
 
N eustre litz,    S iege l   G rund 
         Bürgerm e iste r 
 

2 . D ie  En tw ürfe der S atzung  über d ie  8 . Änderung  des B -P lans, bestehend aus der P lan-
ze ichnung  (T e il A ) und dem  T ext (T e il B ), und der B egründung  haben  in  der Ze it vom  
06 .08.2019 b is e inschließ lich 05.09 .2019 w ährend  der D ienstze iten  (M o., M i., D o . 7 .15 
U hr –  16.00 U hr, D i. 7.15 – 18.00  U hr und F r. 7 .15 –  12.30 U hr) sow ie auf der In te rnet-
se ite  der S tadt ö ffentlich  ausge leg en. 
D ie  öffentliche  Ausleg ung is t m it dem  H inw e is , dass w ährend  der Auslegungsfris t von  je-
derm ann S te llung nahm en schriftlich  oder m ündlich zur N iederschrift abg eg eben w erden  
können, am  20 .07.2019  im  „S tre litze r Echo“ o rtsüb lich  bekannt g em acht w orden. D er In -
ha lt d ieser B ekann tm achung  is t ebenfa lls  auf der In ternetse ite  der S tadt ve röffen tlich t 
w orden . 
 
 
 
N eustre litz,    S iege l   G rund 
         Bürgerm e iste r 

 
3 . D ie  fü r d ie  R aum ordnung  und  Landesplanung  zus tänd ig en B ehörden s ind m it Schre iben 

vom  06.08 .2019 bete ilig t w orden . D ie  landesp lanerischen  S te llung nahm en erfo lg ten  am  
03 .09.2019 und  06.09.2019 . 
 
 
 
N eustre litz,    S iege l   G rund 
        Bürgerm e iste r 

 
4 . D en  berührten  Behörden und  sonstig en T räg ern öffentlicher Be lang e w urden  am  

06 .08.2019 d ie  P lanunterlag en übersandt und  um  S te llung nahm e b is zum  06.09 .2019 
gebeten . 
 
 
 
N eustre litz,    S iege l   G rund 
        Bürgerm e iste r 

 
6 . D en  N ac hb a rg em e in de n  w u rde n  am  06 .0 8 .2 01 9  d ie  P lan u n te rlag e n ü b e rsand t un d  um  

S te llun g na h m e  b is  zum  0 6 .0 9 .2 0 19  g eb e ten . 
 
 
 
N eu s tre litz ,    S ie g e l   G ru nd  
         B ü rg e rm e is te r 

 
7 . D ie  g e ä nd e rten  E n tw ü rfe  d e r S a tzu ng  ü be r d ie  8 . Ä n de ru n g  d es  B -P la n s , bes te h en d  aus  

de r P la nze ich n u ng  (T e il A ) u nd  d em  T e xt (T e il B ), un d  de r B eg rü n du ng  h ab en  in  de r Z e it 
vo m  0 7 .0 1 .2 02 0  b is  e insch lie ß lich  06 .0 2 .2 02 0  w äh re n d  d e r D ie ns tze ite n  (M o ., M i., D o . 
7 .1 5  U h r –  1 6 .00  U h r, D i. 7 .1 5  –  1 8 .0 0  U h r u nd  F r. 7 .15  –  1 2 .30  U h r) so w ie  au f d e r In te r-
ne tse ite  de r S tad t un d  de m  B a u- u n d  P la n u ng spo rta l de s L a nd e s M -V  ö ffen tlich  au sg e -
le g e n . 
D ie  ö ffe n tlich e  A u s leg u ng  is t m it d e m  H in w e is , d a ss  w ä h ren d  de r A u s le g un g s fr is t von  je -
de rm an n  S te llun g na hm en  sch rift lich  o d e r m ü n d lic h  zu r N ied e rsc h rift abg eg e be n  w e rde n  
k ö nn e n, am  21 .1 2 .20 1 9  im  „S tre litze r E c ho “ o rtsüb lich  be k a n nt g em a ch t w o rd e n . D e r In -
ha lt d ie se r B ek an n tm a chu ng  is t e b en fa lls  a u f d e r In te rn e tse ite  d e r S ta d t ve rö ffen tlich t 
w o rde n . 
 
 
 
N eu s tre litz ,    S ie g e l   G ru nd  
         B ü rg e rm e is te r 
 

8 . D en  be rü h rten  B e h ö rd en  u nd  so ns tig e n  T räg e rn  ö ffen tlich e r B e la ng e  w u rd en  a m  
… … … … … … … …  d ie  g eä nd e rte n  P la nu n te r lag e n  ü be rsa n d t u n d um  S te llun g n a hm e  b is  
zu m  … … … … … … … …  g e be te n .  
 
 
 
N eu s tre litz ,    S ie g e l   G ru nd  
         B ü rg e rm e is te r 

 
9 . D ie  S tad tve rtre tu ng  h a t d ie  zu m  P la n en tw u rf e ing e g a ng e n e n S te llu n g n a hm e n  am  

… … … … … … … …  be h a nd e lt. D as  E rg e bn is  is t m itg e te ilt  w o rde n . 
 
 
 
N eu s tre litz ,   S ie g e l   G ru nd  
         B ü rg e rm e is te r 

 
1 0 . D ie  S tad tve rtre tu ng  h a t am  … … … … … … … …  d ie  8 . Ä n de ru ng  d e s B -P la n s a ls  S a tzu ng  

be sc h lo sse n . 
 
 
 
N eu s tre litz ,    S ie g e l   G ru nd  

         B ü rg e rm e is te r 
 

 

10. Die Satzung wurde gemäß § 5 (4) der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) am …… ……… ………  der Kommunalaufsicht angezeigt. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

11. Die Satzung über die 8. Änderung des B-Plans „W oldegker Chaussee/ Carl-Meier-
Straße“ wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

12. Die Satzung sowie die Stelle, bei der sie auf Dauer während der Sprechzeiten von je-
dermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
…… … …… … ……  im „Strelitzer Echo“, das auch auf der Internetseite der Stadt einseh-
bar ist, bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach BauGB und KV M-V und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen gemäß BauGB bzw. KV M-V und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gemäß BauGB hin-
gewiesen worden.  
Die Satzung ist m it dieser Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 
 
Neustrelitz,    Siegel   Grund 
         Bürgermeister 
 

13. Der von der Satzung über die 8. Änderung des B-Plans erfasste katastermäßige Bestand 
der Flur 39 (Gemarkung Neustrelitz) wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich 
der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur 
grob erfolgte, da die Automatisierte Liegenschaftskarte durch Digitalisierung des analo-
gen Bestandes entstanden ist. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden. 
  
 
 
Neubrandenburg,   Siegel   Amtsleiter 
         Kataster- und Vermessungsamt 

Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ) 
 
   Grünflächen 
 
 
  Zweckbestimmung 

 
   Verkehrsgrün (Unterbrechung durch Ausfahrten möglich) 
 
 
 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege 
der Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 u. 25 BauGB) 
 
   Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  
   zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
   Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und  
   sonstigen Bepflanzungen 
 
 
   anzupflanzender Baum  
 
 
   zu erhaltender Einzelbaum 
  
 
Sonstige Planzeichen 
 
   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans  
   11/91    
  

   
   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung über  

                die 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11/91  
    

 
Darstellung ohne Normcharakter  
 
 
   Flurstücksgrenzen 
 
 183/1  Flurstücksnummer 
 
   vorhandenes Hauptgebäude  
 
 
   vorhandenes Nebengebäude 
 
 TG  Teilgebietsbezeichnung 
 
  Angabe von Abständen bzw. Ausmaßen in m 
 
 
 
  Vorhandene Bäume lt. Befliegung 
 
 
 
 Nutzungsschablone 
        

Baugebiet Geschosszahl 

Grundflächenzahl Bauweise 

Teilgebiet 

. 
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B E G R Ü N D U N G 
 
zur Satzung über die 8. Änderung des Bebauungsplans (B-Plans) Nr. 11/91 „Woldegker 
Chaussee/ Carl-Meier-Straße“ 
 
- geänderter Entwurf - Stand: Januar 2020 
 
Den Anlass für die vorliegende Änderung des Bebauungsplans (B-Plans) bildet die Absicht 
der Firma Penny Markt GmbH, auf dem von der Änderung des B-Plans erfassten Standort an 
der Carl-Meier-Straße einen Lebensmittelmarkt zu errichten. Eine Änderung des B-Plans ist 
hierfür erforderlich, da in dem für den geplanten Standort festgesetzten Mischgebiet bislang 
Einzelhandelsbetriebe ohne Verbindung mit einem Handwerks- bzw. Gewerbebetrieb ausge-
schlossen sind und eine Zulässigkeit des vorgenannten Vorhabens nicht auf dem Wege einer 
Ausnahme oder Befreiung von dieser Festsetzung erreicht werden kann.  
Mittels einer Auswirkungsanalyse wurde bereits vor der Einleitung des Änderungsverfahrens 
festgestellt, dass mit dieser Standortverlagerung keine negativen Auswirkungen auf den Be-
stand und die Entwicklungsmöglichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche bzw. der Nah-
versorgungsbereiche der Stadt zu erwarten sind. Da das Vorhaben zudem der Verbesserung 
der verbrauchernahen Versorgung insbesondere des angrenzenden Wohngebiets dient, hat 
die Stadtvertretung am 28.03.2019 beschlossen, ein Verfahren zur Änderung des B-Plans 
durchzuführen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, 
wird die Änderung des B-Plans im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchge-
führt.  
Dies ist auch deshalb möglich, weil die hiervon betroffene Größe der Grundfläche unter der lt. 
§ 13a (1) Satz 2 Nr. 1 BauGB geregelten Größe von 20.000 m² liegt. Des Weiteren wird das 
Kriterium erfüllt, wonach mit der Änderung des B-Plans kein Vorhaben, das einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegt, vorbereitet oder begrün-
det wird. Ebenfalls trifft die unter § 13a (1) Satz 2 Nr. 2 BauGB geregelte Voraussetzung auf 
die vorliegende Planung zu, dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH- 
oder Vogelschutzgebieten bestehen.  
Für den Ablauf des Planänderungsverfahrens bedeutete dies, dass von einer förmlichen Um-
weltprüfung im Sinne von § 2 (4) BauGB abgesehen wurde. 
 
Die Änderung des B-Plans basiert auf folgenden wesentlichen Grundlagen des Baurechts: 
 
a) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634);  
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786);  
c) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); 

d) § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.12.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.11.2019 (GVOBI. M-V S. 682). 
 

Auf der Grundlage der Regelungen des unter a) genannten BauGB ist bei der Planung eben-
falls zu beachten, dass die Festsetzungen des B-Plans (als verbindlicher Bauleitplan) den 
Zielen der Raumordnung anzupassen sind (§ 1 Abs. 4 BauGB). Hierfür wiederum sind das 
Landesraumentwicklungsprogramm (LEP) M-V vom 27.05.2016 bzw. das Regionale Raum-
entwicklungsprogramm (RREP) für die Region Mecklenburgische Seenplatte vom 15.06.2011 
heranzuziehen. Aus keinem dieser raumordnerischen Grundlagenmaterialien ist eine Kollision 
mit der Änderung des B-Plans abzuleiten, zumal die besagte Auswirkungsanalyse festgestellt 
hat, dass das mit der Änderung beabsichtigte Vorhaben landesplanerischen Zielen entspricht. 
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Auch die landesplanerischen Stellungnahmen des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern sowie des Amts für Raumordnung und Landespla-
nung Mecklenburgische Seenplatte bestätigen, dass keine Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung entgegenstehen. 
  
Die Änderungssatzung ist - wie der B-Plan selbst - aus dem Flächennutzungsplan (als vor-
bereitender Bauleitplan) der Stadt Neustrelitz entwickelt worden, in dem das betroffene Teil-
gebiet als Mischgebiet dargestellt ist.  
 
Die von der Änderung des B-Plans erfassten Flächen betreffen jeweils Teilflächen der Flur-
stücke 183/1 und 183/33 der Flur 39 der Gemarkung Neustrelitz. 
 
Die einzelnen Änderungen werden aus folgenden Gründen vorgenommen: 
 
1. In der Planzeichnung wurde im südlichen Bereich des bisherigen Teilgebiets 6 der im B-

Plan festgesetzten Mischgebiete ein neues Teilgebiet 7 festgesetzt, um hier eine aus-
nahmsweise Zulässigkeit eines Lebensmittelmarktes neu zu regeln. Bislang waren derarti-
ge Betriebe in allen Mischgebieten laut textlicher Festsetzung Nr. 1.2.2 des B-Plans unzu-
lässig. Vielmehr bestand das Ziel, die Nahversorgung des angrenzenden Wohnstandorts 
durch entsprechende Läden innerhalb der dort ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiete 
sicherzustellen. Dies blieb erfolglos, sodass nunmehr dieses Ziel im unmittelbar angren-
zenden, an der Carl-Meier-Straße gelegenen Mischgebiet umgesetzt werden soll. Die vor-
genannte textliche Festsetzung hatte bislang folgenden Wortlaut: 
„In den MI-Teilgebieten - C 2 bis - C 5 - sind auf Grund § 1 (5) + § 1 (8) BauNVO die allge-
mein zulässigen Nutzungen gemäß § 6 (2) BauNVO Gartenbaubetriebe, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten nicht zulässig. Im MI-Gebiet - C 6 - sind auf Grund § 1 (5) + § 1 (8) 
BauNVO die allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 6 (2) BauNVO Tankstellen und 
Vergnügungsstätten nicht zulässig. In den MI-Teilgebieten - C 1 - bis - C 6 - sind auf Grund 
§ 1 (6) BauNVO die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten 
nicht Bestandteil dieser Satzung. In den MI-Teilgebieten - C 2 - bis - C 6 - sind gemäß § 1 
(5) + § 1 (8) BauNVO i. V. m. § 1 (9) BauNVO Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen 
von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbebetrieben nicht zulässig. Ausnahmsweise 
zulässig sind nur Einzelhandelsbetriebe und Verkaufsstellen, die in unmittelbarem räumli-
chen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- und produzierenden Gewerbebe-
trieben stehen“. 
Durch die mit der vorliegenden Satzung erfolgenden Änderungen der textlichen Festset-
zungen (Punkt 1 des Textteils) wird zum einen sichergestellt, dass die relevanten Regelun-
gen, die nicht mit dem Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben in Verbindung stehen und 
auf das bisherige Teilgebiet 6 bezogen waren, auch für das neue Teilgebiet 7 gelten. Mit 
dem neuen Satz 8 wird die ausnahmsweise Zulässigkeit eines Lebensmitteleinzelhandels-
betriebs geregelt. Diese Ausnahme ist daran gekoppelt, dass ein (aktuelles) Gutachten ei-
nem derartigen Vorhaben eine Verträglichkeit in Bezug auf die städtische Einzelhandels-
struktur bescheinigt. Dies ist für das aktuelle Vorhaben in Form einer im Januar 2019 in 
Abstimmung mit der Stadt erstellten Auswirkungsanalyse der Fall. Diese Analyse liegt der 
Begründung als Anlage ebenso wie ein aktueller Lageplan des durch dieses Gutachten 
bewerteten Vorhabens bei. 
 

2. Um den aktuellen Anforderungen an einen Lebensmittelmarkt gerecht zu werden, beab-
sichtigt die Firma Penny Markt GmbH die Überschreitung der im Rahmen der bisher fest-
gesetzten offenen Bauweise maximal möglichen Gebäudelänge von 50 m. Dies soll über 
die Festsetzung einer abweichenden Bauweise in der Planzeichnung in Verbindung mit 
Punkt 2 des Textteils unter bestimmten Bedingungen ermöglicht werden. Demnach darf die 
abweichende Bauweise nur von eingeschossigen Gebäuden in Anspruch genommen wer-
den. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zulässige zweigeschossige Gebäude dürfen auch wei-
terhin eine Gebäudelänge von 50 m nicht überschreiten. Damit sollen die städtebaulichen 
und nachbarschaftlichen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden. Um eine 
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optische Zurücknahme des Baukörpers zu erzeugen, wurde in Punkt 3 des Textteils die 
Bedingung aufgenommen, dass die abweichende Bauweise nur in Anspruch genommen 
werden kann, wenn mindestens 70 % des Dachs als begrüntes Dach, was der modifizierten 
Planung des Vorhabenträgers entspricht, ausgebildet werden. Sowohl aufgrund dieser 
Festsetzung als auch in Verbindung mit der ohnehin bereits bestehenden textlichen Fest-
setzung Nr. 8.5 des B-Plans („An gewerblich genutzten Gebäuden sind fensterlose Wand-
flächen von mehr als 50 m² Größe mit mindestens einem Klettergehölz je 2 m Wandlänge 
zu begrünen.“) wird von einer städtebaulichen Vertretbarkeit ausgegangen. Weiterhin soll 
der Investor im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags dazu verpflichtet werden, im Be-
reich der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
in Konkretisierung dieser Festsetzung einen bepflanzten Wall mit 2 m Höhe zu errichten, 
damit die visuellen Auswirkungen des Vorhabens für die angrenzende Wohnbebauung 
ausgeglichen werden. 
 

3. Die verkehrliche Erschließung soll über eine noch herzustellende Abfahrt vom östlich an-
grenzenden Kreisverkehr erfolgen, welche aus verkehrsrechtlichen Gründen nach Auffas-
sung des Straßenbaulastträgers, dem Straßenbauamt Neustrelitz, bis zur Grenze des Pri-
vatgrundstücks als öffentliche Zufahrt gewidmet werden muss. Zur Absicherung, dass der 
Stadt keine Kosten für die Herstellung und Unterhaltung dieser öffentlichen Abfahrt vom 
Kreisverkehr entstehen, soll die Kostenübernahme ebenfalls über den städtebaulichen Ver-
trag geregelt werden. Zudem ist eine dingliche Sicherung dieser Vereinbarung vorgesehen.   
 

4. Um den Standort des geplanten Lebensmittelmarktes fußläufig auf möglichst kurzem Wege 
aus dem benachbarten Wohngebiet zu erreichen, wurden in der Planzeichnung zwei von 
dem derzeitigen Fußweg entlang des Teichs (Regenrückhaltebecken) abzweigende Weg-
abschnitte neu festgesetzt. Zu deren Realisierung hat sich der Vorhabenträger bereit er-
klärt, was ebenfalls Gegenstand des unter vorgenanntem Punkt aufgeführten städtebauli-
chen Vertrags sein wird.   
  

Die konkreten Änderungen sind in der Planzeichnung farbig hervorgehoben worden. Die un-
verändert weitergeltenden zeichnerischen Festsetzungen des B-Plans sind dort in Schwarz-
Weiß-Darstellung ersichtlich. Im Textteil des vorliegenden Entwurfs der Satzung ist aus for-
mal-rechtlichen Gründen nur die Änderung bzw. Ergänzung der bisherigen textlichen Festset-
zungen aufgeführt.  
 
Die Realisierung der Planung soll nach den Plänen des Vorhanbenträgers unmittelbar nach 
der Rechtsverbindlichkeit des B-Plans erfolgen. Voraussetzung dafür ist neben der erforderli-
chen Baugenehmigung, dass die im Bereich des Vorhabens derzeit noch vorhandene Was-
serleitung verlegt wird. Diesbezügliche Abstimmungen sind bereits mit der Stadtwerke 
Neustrelitz GmbH erfolgt. 
         
Die Flächenbilanz ändert sich mit dieser Änderung dahingehend, dass sich der Anteil die Ver-
kehrsflächen um 211 qm erhöht und sich um diesen Anteil die Grünflächen reduzieren.  
 
 
 
 
 
Neustrelitz,    Grund  
    Bürgermeister 

 
 
 

Anlagen: Auswirkungsanalyse 
 Lageplan Neubau Penny-Markt        
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1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

In Neustrelitz ist die Verlagerung des Penny-Marktes von der Wilhelm-Stolte-Straße 154 an die Carl-

Meier-Straße auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs geplant. Neben dem Penny-Markt ist ein Bäcker 

oder Metzger als Konzessionär vorgesehen. Im Zuge dessen ist eine Erweiterung der Gesamtverkaufs-

fläche von 626 m² GVKF auf 1.050 m² GVKF (inkl. Bäcker/Metzger) (zzgl. 50 m² Café-Bereich/Imbiss) 

geplant.  

Auf Grund der nicht auszuschließenden lebensmittelbezogenen Nachnutzung des bisherigen Standorts 

(vorhandenes Baurecht) an der Wilhelm-Stolte-Straße 154 mit 626 m² GVKF wird im Sinne eines Worst 

Case-Szenarios von einer Nachnutzung durch einen strukturprägenden Lebensmittelanbieter ausge-

gangen. Dementsprechend wird die Verlagerung des Penny-Marktes als Neuansiedlung behandelt um 

dem Worst Case-Szenario zu entsprechen. 

Neben dem Penny-Bestandsmarkt umfasst der aktuelle Standort zudem einen kleinflächigen Geträn-

kemarkt, einen Bäcker sowie einen Imbiss. Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich bei diesen 

Geschäften um vom Penny-Bestandsmarkt unabhängige Konzessionäre, von deren Verbleib nach der 

Verlagerung des Penny-Marktes nach bisherigem Kenntnisstand auszugehen ist. 

Eine Nachnutzung durch einen strukturprägenden Lebensmittelanbieter, erscheint bezüglich der nicht 

marktgängigen Gesamtverkaufsfläche von 626 m² des Bestandsmarktes als unwahrscheinlich (s. Kapi-

tel 7). Diese Ausgangssituation unterstreicht den Worst Case-Charakter der in dieser 

Verträglichkeitsanalyse getroffenen Annahme einer Neuansiedlung des Penny-Markts. 

Bei dem Planvorhaben handelt es sich somit um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb 

(> 800 m² VKF/1.200 m² BGF). Mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den Bestand oder die Ent-

wicklung zentraler Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorgung können demnach 

nicht per se ausgeschlossen werden. In der Folge bleibt zu prüfen, ob gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO keine 

negativen absatzwirtschaftlichen und/oder städtebaulichen Auswirkungen zu erwarten sind. Des Wei-

teren ist die Konformität zur Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzepts für 

die Stadt Neustrelitz 20121 sowie zum LEP M-V 2016 zu prüfen. 

Stadt + Handel wurde angefragt, die zu erwartenden absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Aus-

wirkungen des Planvorhabens zu untersuchen und letztlich zu bewerten, ob mit schädlichen 

Auswirkungen im Sinne § 11 Abs. 3 BauNVO zu rechnen ist.  

Ergänzend erfolgt eine Analyse hinsichtlich des verbleibenden Entwicklungspotenzials in Neustrelitz. 

In diesem Zusammenhang wird der neben dem Planvorhaben verbleibende Bedarf im Sortimentsbe-

reich Nahrungs- und Genussmittel in Neustrelitz rechnerisch bewertet. Dieser Bearbeitungsschritt ist 

nach Abstimmung mit der Stadt erforderlich, um über die Einordnung des hier konkret untersuchten 

                                                           

1  Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzepts für die Stadt Neustrelitz (Stadt + Handel 2012). Im 

Folgenden als EHK Neustrelitz 2012 bezeichnet. 
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Planvorhaben hinaus auch eine erste Einschätzung zur Bedeutung für die Entwicklungsoptionen ande-

rer Planvorhaben zu erhalten. Diese sind allerdings noch nicht in einem so konkreten Planungsstadium, 

wie der hier untersuchte Penny, so dass diese nicht konkret (bspw. durch eine kumulierte Auswirkungs-

betrachtung) mit bewertet werden können. Die Berechnung von gesamtstädtischen 

Entwicklungspotenzialen (siehe Kapitel 7) liefert jedoch einen ersten absatzwirtschaftlichen Rahmen 

auch im Hinblick auf die Wirkung von Penny innerhalb des gesamtstädtischen Gefüges und die Bedeu-

tung für weitere etwaige Planvorhaben und bestehende Strukturen. 

Als Grundlage für das weitere Planverfahren werden im vorliegenden Gutachten demnach folgende 

Punkte untersucht und bewertet: 

Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen  

 Auswirkungen auf den Bestand und/oder die Entwicklungsmöglichkeiten der Versorgung der 

zentralen Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorgung im Untersuchungs-

raum.  

Einordnung gemäß kommunalplanerischer Grundlagen 

 Einordnung in das EHK Neustrelitz 2012 (insbesondere hinsichtlich der Nahversorgungsbedeu-

tung des Planvorhabens). 

 In diesem Zusammenhang wird eine kurze Aktualisierung des Verkaufsflächenpotenzials im 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel vorgenommen. 

Einordnung gemäß landes- und regionalplanerischer Grundlagen 

 Einordnung in das Landesentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Einzel-

handelsgroßprojekte). 

Entwicklungspotenzial im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel in Neustrelitz 

 Ermittlung des verbleibenden Flächenbedarfs für strukturprägende Lebensmittelmärkte in 

Neustrelitz. 

 Welche Entwicklungen sind in Anlehnung an die Ansiedlungsleitsätze und Zielsetzungen zur 

Nahversorgungsentwicklung in Neustrelitz zu priorisieren (Chancen & Risiken-Bewertung)? 

 

Die gutachterlichen Aussagen und Einschätzungen beruhen u.a. auf: 

 Daten und Bewertungen des EHK Neustrelitz 2012; 

 Angaben des Betreibers bzw. Auftraggebers zum geplanten Neuobjekt; 

 eigener Vor-Ort-Begehung und Verkaufsflächenerhebung. 
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2 Methodik 

Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik in Kürze dargestellt. 

Angebotsanalyse 

Für die Erstellung dieses Verträglichkeitsgutachtens hat Stadt + Handel die Daten im Untersuchungs-

raum im September 2018 erhoben. Die Erhebung erfolgte durch eine Standortbegehung und 

sortimentsgenaue Verkaufsflächenerfassung (differenziert nach innen- und außenliegender Verkaufs-

fläche) der im Sinne der Untersuchungsfragen relevanten Betriebe bzw. Sortimente im 

Untersuchungsraum (s. u.) wie folgt: 

Neustrelitz: 

 Erfassung des kompletten Bestandes in dem untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich im 

Haupt- und Randsortiment. 

Wesenberg: 

 außerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Erfassung strukturprägender Angebotsstandorte in 

dem untersuchungsrelevanten Hauptsortiment (mind. 250 m² VKF)2. 

 innerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Erfassung des kompletten Bestandes in dem unter-

suchungsrelevanten Sortimentsbereich im Haupt- und Randsortiment. 

Die aktuelle Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichtes (u. a. 

BVerwG 4 C 14.04 und BVerwG 4 C 1.16) vom November 2005 bzw. 2016 findet im Rahmen der Be-

standsüberprüfung Anwendung. 

Es wird angesichts der vorliegenden Planungskonzeption sowie der städtebaulichen Ausgangslage der 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (= nahversorgungsrelevant gem. „Neustrelitzer Liste“, 

vgl. Stadt + Handel 2012 S. 112) für untersuchungsrelevant eingeschätzt. 

Die Analyse des Einzelhandelsbestandes dient in erster Linie der methodischen Grundlage zur Sorti-

mentsbetrachtung und den absatzwirtschaftlichen Berechnungen. 

Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/Planvorhaben) 

Zur Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Planvorhabens wird eine Umsatzschät-

zung der untersuchungsrelevanten Betriebe und Sortimente im Untersuchungsraum durchgeführt3. 

                                                           

2  Nach fachlichem Dafürhalten kann, unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten, diesen Einzelhan-

delsbetrieben (außerhalb zentraler Versorgungsbereiche) eine nennenswerte Relevanz für die Versorgung der 

Bevölkerung attestiert werden. Neben der Struktur der örtlichen Bestandsbetriebe findet insbesondere auch die Dimen-

sionierung des Planvorhabens hierbei Berücksichtigung. Im vorliegenden Gutachten werden diese Betriebe, in Bezug auf 

die Untersuchungsfragestellung, als strukturprägende Wettbewerber bezeichnet. 

3   Alle Angaben zu Kaufkraft, Umsatz und Flächenproduktivitäten in Euro sind Bruttowerte. 
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Basis für die Umsatzschätzung der untersuchungsrelevanten Einzelhandelsstrukturen sowie für die 

Umsatzprognose des in Rede stehenden Planvorhabens bilden: 

 Branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. EHI handelsdaten aktuell, Retail 

Real Estate Report Germany der Hahn-Gruppe), 

 Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungen, 

 laufende Auswertung von Fachliteratur, 

 Kennwerte aus Einzelhandelsgutachten aus dem Untersuchungsraum. 

Nachfrageanalyse 

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen, postleitzahlbezogenen IFH-

Kaufkraftkennziffern aus dem Jahr 2017 für den Untersuchungsraum sowie auf von LAIV-MV 2018 ver-

öffentlichten Einwohnerzahlen. 

Städtebauliche Analyse 

Als Grundlage wurden die Abgrenzungen und Analysen der zentralen Versorgungsbereiche des kom-

munalen Einzelhandelskonzepts herangezogen. Die Innenstädte, städtische Nebenzentren sowie 

Nahversorgungszentren sind städtebaurechtlich und landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne des 

BauGB, der BauNVO und des LEP-MV 2016. 

Hierauf basierend können Auswirkungen auf die Entwicklung der ausgewiesenen zentralen Versor-

gungsbereiche durch das Planvorhaben ermittelt und dargestellt werden. 

Umgang mit der Verlagerung und Erweiterung 

Auf Grund der nicht auszuschließenden lebensmittelbezogenen Nachnutzung des bisherigen Standorts 

(vorhandenes Baurecht) an der Wilhelm-Stolte-Straße 154 mit 626 m² GVKF durch einen strukturprä-

genden Lebensmittelanbieter, wird die Verlagerung und Erweiterung des Penny-Marktes im Sinne 

einer Worst Case-Betrachtung rechnerisch als Neuansiedlung betrachtet, da eine (Teil-)Nachnutzung 

des Bestandsmarktes mit dem Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel nicht auszuschließen 

ist. 

Somit wäre im Falle einer anderweitigen Nachnutzung des Bestandsmarktes mit einer signifikant ge-

ringeren Umsatzumverteilung in dem untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich auszugehen. Im 

vorliegenden Gutachten wird daher der Worst Case abgebildet (Neuansiedlung). 

Absatzwirtschaftliche Auswirkungen  

Die Ermittlung der durch das Planvorhaben potenziell ausgelösten Umsatzumverteilungen ist ein wich-

tiger Analyseschritt der Auswirkungsanalyse. Aus diesem wird erkennbar, von welchen 

Einzelhandelsstandorten und somit letztlich aus welchen Kommunen und wiederum aus welchen städ-

tebaulichen Lagen eine Umsatzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. Damit 
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steht ein absatzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die daraus resultie-

renden Auswirkungen zulässt.  

Die Berechnung der Umsatzumverteilung erfolgt basierend auf einem Gravitationsmodell. Gemäß der 

aktuellen Rechtsprechung ist ein sogenannter realitätsnaher Worst Case Fall4 in die Untersuchung ein-

zustellen. 

Eingangswerte für die Umsatzumverteilungsberechnung sind neben den Daten des Planvorhabens, die 

ermittelten Verkaufsflächen, die Flächenproduktivitäten gemäß Unternehmensveröffentlichungen 

und Branchenfachliteratur sowie die daraus resultierenden Umsatzsummen. Berücksichtigung finden 

innerhalb der Umsatzumverteilungsberechnung folgende Parameter: 

 die Gesamtattraktivität der erfassten Standorte unter Einbeziehung der Entfernung zum Vor-

habenstandort; 

 Agglomerationswirkungen in den bestehenden Zentren; 

 Verkaufsflächenausstattung der untersuchten Betriebe; 

 großräumige und siedlungsstrukturelle verkehrliche Anbindung der untersuchten Betriebe; 

 Wettbewerbsrelevanz der Anbieter und Angebotsstandorte zum Planvorhaben. 

Auf dieser Grundlage werden sodann Ergebnisspannweiten von Umsatzumverteilungswerten ermit-

telt. 

Die Anwendung einer fixen Umsatzumverteilungsgröße, wie etwa die in der Rechtsprechung wieder-

holt angeführte 10 %-Größenordnung, ist allerdings sowohl fachlich als auch gemäß der aktuellen 

Rechtsprechung allein nicht zielführend. Bei kleinräumiger Betrachtungsweise innerhalb der Siedlungs- 

und Zentrenstruktur kann die Schwelle möglicher negativer städtebaulicher Auswirkungen je nach 

städtebaulicher Ausgangslage bereits bei deutlich weniger als 10 % liegen (vgl. VG Arnsberg 4 K 572/04; 

OVG Berlin-Brandenburg 3 D 7/03.NE). 

Städtebauliche Auswirkungen des Planvorhabens  

Die zu erwartenden Umsatzumverteilungen werden für die zentralen Versorgungsbereiche und sons-

tigen Standortbereiche im Untersuchungsraum dargestellt und mit den Ergebnissen der 

Bestandsaufnahme des Städtebaus verknüpft und bewertet. Dadurch werden die Auswirkungen an-

hand vorhabenspezifischer Kenngrößen ebenso ablesbar wie anhand absatzwirtschaftlicher Varianten 

im Sinne eines realitätsnahen städtebaulichen Worst Case. 

                                                           

4  Aus fachgutachterlicher Sicht ist es weder notwendig noch von der Rechtsprechung gefordert, alle Eckdaten möglichst 

nachteilig für das Vorhaben einzustellen. Dies wird im Übrigen auch nicht in der Grundsatzentscheidung des OVG NRW 

(Preussen-Park-Entscheidung, vgl. OVG NRW, Urteil vom 07. Dezember 2000, 7A D 60/99.NE) gefordert. Vielmehr ist 

eine realistische Worst Case-Betrachtung und Bewertung von Vorhaben gefordert, die„...die realistischerweise zu erwar-

tenden Entwicklungen in den Blick nimmt“. Vgl. BVerwG, Urteil vom 27. März 2013, 4 CN 6.11. 
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Dynamische Wirkungsanalyse 

Da es sich bei dem Planvorhaben um ein Bauvorhaben in Form einer Verlagerung und Neubau handelt, 

wird der Markteintrittszeitpunkt des Planvorhabens mit gewisser zeitlicher Verzögerung stattfinden. 

Mit einer Marktreife des realisierten Marktes ist in frühestens vier Jahren zu rechnen (Ende 2022). 

Aufgrund dieses Zeitrahmens sind Veränderungen im Nachfragevolumen bis zur vollständigen Markt-

wirksamkeit zu berücksichtigen. Diesbezüglich relevante Faktoren sind insbesondere die 

Bevölkerungszahl im Einzugsbereich und die Kaufkraftentwicklung pro Einwohner im relevanten Sorti-

mentsbereich (hier: Entwicklung der Kaufkraft für den stationären Einzelhandel auf Basis der 

Entwicklungsdynamik in der Branche und der Entwicklung der Onlineanteile). In diesem Zusammen-

hang wird auf eine umfassende Studie des BBSR/HDE aus dem Jahr 2017 zurückgegriffen, welche auf 

verschiedenen Studien sowie Experteninterviews fußt. Die Prognosewerte der Studie basieren u.a. auf 

IfH-Kaufkraftzahlen, welche auch seitens Stadt + Handel Verwendung finden, womit aus fachlicher 

Sicht eine inhaltliche Konsistenz gegeben ist. 

In den kommenden vier Jahren (bis zur vollkommenen Marktreife des Planvorhabens) ist gemäß Be-

völkerungsprognose für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (LAIV-MV 2018) (auf Basis der 

Einwohnerzahlen 2010) eine leicht negative Entwicklung der Bevölkerung in Neustrelitz zu erwarten 

(s. Kapitel 4.1).  

Für den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel wird seitens der Studie des BBSR/HDE 2017 

eine positive jährliche Umsatzentwicklung des stationären Handels bis Ende 2022 prognostiziert. Das 

heißt, es wird ein überdurchschnittliches Wachstum der Branche im Vergleich zur Entwicklung der On-

lineanteile prognostiziert (s. Kapitel 4.4). 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prognose werden die für das Planvorhaben relevanten kon-

kreten und bis zum erwarteten Markteintritt des Planvorhabens realisierten Einzelhandelsvorhaben 

berücksichtigt5. Dabei sind die konkret, planungsrechtlich abgesicherten weiteren Einzelhandelsvorha-

ben ebenso in die Prognose einzubeziehen, wie absehbare Schließungen von vorhabenrelevanten 

Einzelhandelsbetrieben im Einzugsgebiet. Eine entsprechende Darstellung erfolgt in Kapitel 4.3. 

                                                           

5  Huma-Urteil vom 01.12.2015 - AZ 10 D 91/13.NE. 
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3 Beschreibung Planvorhaben 

In Neustrelitz ist die Verlagerung des Penny-Marktes von der Wilhelm-Stolte-Straße 154 an die Carl-

Meier-Straße auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs geplant. Neben dem Penny-Markt ist ein Bäcker 

oder Metzger als Konzessionär vorgesehen. Im Zuge dessen ist eine Erweiterung der Gesamtverkaufs-

fläche von 626 m² GVKF auf 1.050 m² GVKF (inkl. Bäcker/Metzger) (zzgl. 50 m² Café-Bereich/Imbiss) 

geplant.  

Auf Grund der nicht auszuschließenden lebensmittelbezogenen Nachnutzung des bisherigen Standorts 

(vorhandenes Baurecht) an der Wilhelm-Stolte-Straße 154 mit 626 m² GVKF wird im Sinne eines Worst 

Case-Szenarios von einer Nachnutzung durch einen strukturprägenden Lebensmittelanbieter ausge-

gangen. Dementsprechend wird die Verlagerung des Penny-Marktes als Neuansiedlung behandelt um 

dem Worst Case-Szenario zu entsprechen. 

Neben dem Penny-Bestandsmarkt umfasst der aktuelle Standort zudem einen kleinflächigen Geträn-

kemarkt, einen Bäcker sowie einen Imbiss. Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich bei diesen 

Geschäften um vom Penny-Bestandsmarkt unabhängige Konzessionäre, von deren Verbleib nach der 

Verlagerung des Penny-Marktes nach bisherigem Kenntnisstand auszugehen ist. 

3.1 Mikrostandort 

Der Vorhabenstandort ist im Stadtteil Strelitz-Alt westlich des Kreisverkehrs an der Carl-Meier-Straße 

verortet. Die den Standort umgebende, städtebauliche Struktur ist im Süden und Westen durch Wohn-

bebauung und in nördlicher Richtung durch ein Blumengeschäft und anschließende Wohnbebauung 

geprägt. Das Gebiet östlich des Vorhabenstandorts ist durch Verkehrsinfrastruktur (Carl-Meier-Straße 

und B198) und landwirtschaftliche genutzte Flächen geprägt. 
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Abbildung 1:  Mikrostandort des Planvorhabens 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Vor-Ort-Erhebung 

Stadt + Handel 09/2018. 

Die verkehrliche Anbindung für den motorisierten Individualverkehr (MIV) ist über die Carl-Meier-

Straße gegeben und ist als gut zu bewerten. Die umliegenden Wohngebiete sind über verschiedene 

Nebenstraßen angebunden.  

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt über die von verschiedenen 

Buslinien (1 + 3) angefahrenen Bushaltepunkt „Güstrower Straße“ – südwestlich vom Vorhabenstand-

ort gelegen – und  den nördlich des Vorhabenstandorts verorteten Bushaltepunkt „Alte Poststraße“. 

Die Anbindung an das Netz des ÖPNV ist folglich als ortsüblich zu bewerten. 

Auf Grund seiner direkten Lage am östlichen Rand des Siedlungsbereichs und der guten Erreichbarkeit 

durch MIV und der ortsüblichen Erreichbarkeit für den ÖPNV ist der Vorhabenstandort in Anbetracht 

der geringen Siedlungsdichte im Süden von Neustrelitz als integriert zu bewerten.  

Der nächstgelegene zentrale Versorgungsbereich ist das NVZ Kiefernheide in rd. 1.600 m nordwestli-

cher Entfernung (Luftlinie). Die nächstgelegenen systemgleichen Wettbewerber (Netto Marken-

Discount, Aldi Nord) befinden sich südwestlich bzw. nordwestlich in rd. 1.300 m bzw. rd. 1.600 m Ent-

fernung vom Vorhabenstandort.  
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3.2 Sortimente und Verkaufsflächen 

Wie oben beschrieben, wird das Vorhaben im Sinne der genehmigungsrechtlichen Grundlagen und 

eines realitätsnahen Worst Case in den weiteren Bewertungen als komplette Neuansiedlung bewertet.  

Bei dem Planvorhaben handelt es sich um ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben mit einem nahver-

sorgungsrelevanten Kernsortiment. Der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente liegt bei 

Lebensmitteldiscountern in der Regel bei max. 10 % und dies ist auch vorliegend der Fall. Der Sorti-

mentsschwerpunkt des Vorhabens liegt im Bereich Nahrungs- und Genussmittel.  

Das Flächenprogramm des Planvorhabens stellt sich nach Sortimenten untergliedert wie folgt dar. 

Tabelle 1: Sortimente und Verkaufsflächen des Planvorhabens 

Sortimentsbereich 
VKF in % VKF in m² 

Penny Markt 

Nahrungs- und Genussmittel 80 800 

Drogeriewaren 10 100 

sonstige Sortimente  

(überwiegend Aktionswaren) 
10 100 

Gesamt 100 1.000 

Bäcker/Metzger 

Nahrungs- und Genussmittel 100 50 

Café-Bereich6 - - 

Gesamt  - 1.050 

Quelle: Verkaufsfläche: Angaben des Vorhabenträgers; Verkaufsflächenaufteilung: vergleichbare Lebensmit-

telmärkte nach Erhebungen von Stadt + Handel 2008 - 2018.  

Für das Planvorhaben ergibt sich demnach eine Gesamtverkaufsfläche von 1.050 m² (zzgl. 50 m² Café-

Bereich6). Die Verkaufsfläche für den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel wird mit 850 m² 

(inkl. Bäcker/Metzger) projektiert. 

Im Sortiment Drogeriewaren wird eine Verkaufsfläche von 100 m² projektiert. Die sonstigen Sorti-

mente werden ebenfalls mit 100 m² Verkaufsfläche projektiert. Unter sonstige Sortimente fallen i. d. R. 

                                                           

6  Gemäß Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichts (u. a. BVerwG 4 C 14.04) vom No-

vember 2005 zählen Cafés oder Imbisse, Dienstleistungsbereiche usw. die in Einzelhandelsbetriebe integriert sind, also 

etwa auch bestuhlte Verzehrbereiche in einer Bäckerei, nicht zur Verkaufsfläche. Dementsprechend werden diese Flä-

chen nicht in die Modellberechnungen zur Herleitung einer Flächenleistung eingestellt. 
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eine Vielzahl unterschiedlicher Sortimente, die in mindestens wöchentlich wechselnden Aktionen an-

geboten werden (Aktionswaren). Folglich ist pro Sortiment ein geringer Verkaufsflächenanteil 

festzustellen. 
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4 Markt- und Standortanalyse 

In diesem Analyseschritt werden die für das Planvorhaben relevanten räumlichen Strukturen sowie 

Angebots- und Nachfragekennziffern aufbereitet, dargestellt und mit Blick auf das Planvorhaben be-

wertet. Es erfolgt außerdem eine Kurzbeschreibung der zentralen Versorgungsbereiche im 

Untersuchungsraum. 

4.1 Makrostandort 

„Das Mittelzentrum Neustrelitz liegt am östlichen Rand der Mecklenburgischen Seenplatte, innerhalb 

des gleichnamigen Landkreises. Das erweiterte Umland weist mit unter 50 EW je km² im Vergleich zum 

Bundesdurchschnitt (225 EW je km²) eine unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte auf und ist über-

wiegend ländlich geprägt7. So weist ein Großteil der umgebenden Gemeinden im Einzugsbereich von 

Neustrelitz deutlich unter 5.000 Einwohner auf. Größere Kommunen im weiteren Umland von Neustre-

litz sind das in rd. 30 km Entfernung liegende Oberzentrum Neubrandenburg sowie das in rd. 45 km in 

nordwestlicher Richtung gelegenen Mittelzentrum Waren (Müritz). In südlicher und östlicher Richtung 

befinden sich die nächstgelegenen Mittelzentren mit Templin und Gransee/Zehdenick in 55 km bzw. rd. 

50 km Entfernung“ (vgl. Stadt + Handel 2012, S. 19).  

Die Stadt Neustrelitz hat 20.135 Einwohner8 und zählt somit zu den zehn größten Städten in Mecklen-

burg-Vorpommern. 

  

                                                           

7  Vgl. Zensus 2011. 

8  Vgl. LAIV-MV (Stand 31.12.2017). 
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Abbildung 2: Lage der Stadt Neustrelitz in der Region 

 

Quelle:  Stadt + Handel 2012, S. 20. 

Verkehrsinfrastruktur  

„Aufgrund seiner siedlungsräumlichen Lage in einem überwiegend ländlich geprägten und naturräum-

lich bedeutsamen Raum, verfügt Neustrelitz über einen – bezogen auf das Ausstattungsniveau eines 

Mittelzentrums – ausbaufähigen Anschluss an das überregionale Fernverkehrsnetz. Zwar wird das 

Stadtgebiet von den Bundesstraßen B 193, B 96 und insbesondere durch die teilräumlich mit einem 

kreuzungsfreien Ausbau versehene B 198 leistungsfähig erschlossen, dennoch befinden sich die nächst-

gelegenen Anschlüsse an die Autobahnen BAB 20 und BAB 19 in rd. 35 km bzw. 50 km Entfernung von 

der Stadtmitte.  

Demgegenüber kann der Anschluss an das Schienenverkehrsnetz als positiv bewertet werden. So ist 

Neustrelitz an die Fernbahn-Strecken Berlin-Rostock (ICE) und Berlin-Stralsund (IC) an die nördlich und 

südlich gelegenen Ballungszentren bzw. Wirtschaftsräume angeschlossen. Angebotsseitig ergänzt wer-

den diese Strecken durch weitere Nahverkehrsverbindungen nach Fürstenberg, Mirow, 

Neubrandenburg und Waren (Müritz). Eine flächenhafte Erschließung wird zudem über das regionale 

Busliniennetz der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Strelitz gewährleistet, welche die Neustrelitzer 

Kernstadt mit den weiteren Stadtteilen sowie dem Umland verbindet“ (vgl. Stadt + Handel 2012, S. 21).  
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Zwischenfazit: Die wesentlichen Rahmenbedingungen 

„Neustrelitz zeichnet sich vor allem durch seine Lage in einem dünn besiedelten Landschaftsraum mit 

hohen touristischen und naturräumlichen Potenzialen aus. Mit dem in rd. 30 km Entfernung gelegenen 

Oberzentrum Neubrandenburg ist lediglich in nördlicher Richtung ein leistungsstarkes Konkurrenzum-

feld im erweiterten Umland gegeben. Kommunal eigenständige Gemeinden, die sich in ihrer 

funktionalen Zuordnung eindeutig auf Neustrelitz beziehen sind die landesplanerisch ausgewiesen 

Grundzentren Feldberger Seenlandschaft, Mirow und Wesenberg.  

Die verkehrliche Anbindung von Neustrelitz ist insbesondere nach Norden und Süden für den Öffentli-

chen Verkehr (Nah- und Fernverkehr) sehr gut ausgebaut. Die verkehrliche Anbindung auf Seiten des 

Individualverkehrs ist als ausreichend zu bewerten, da über die Bundesstraße 96 das Oberzentrum Neu-

brandenburg gut erreicht werden kann. 

Den Siedlungsschwerpunkt innerhalb des Stadtgebiets bilden die zusammenhängend besiedelten Stadt-

teile Stadtmitte und Kiefernheide“ (vgl. Stadt + Handel 2012, S. 21 f.).  

Die Bevölkerung stellt sich unterteilt nach Stadtteilen wie folgt dar. 

Tabelle 2: Bevölkerung in Neustrelitz nach Stadtteilen 

Stadtteil Einwohner Bevölkerungsanteil in %* 

Stadtmitte  8.131    40,4 

Kiefernheide  6.206    30,8 

Strelitz-Alt  4.061    20,2 

Zierke  1.049    5,2 

Fürstensee  270    1,3 

Klein Trebbow  216    1,1 

Sonstige Stadtteile  202    1,0 

Gesamt 20.135 100 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Einwohnerdaten der Stadt Neustrelitz und LAIV MV (Stand: 

31.12.2017); 

 * Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt. 

Für den Untersuchungsraum wird eine insgesamt leicht negative Bevölkerungsentwicklung prognosti-

ziert. Bis 2022 wird die Bevölkerung absehbar um rd. 4,9 % auf 22.215 Einwohner sinken9. 

                                                           

9  Vgl. LAiV-MV (2013). 
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4.2 Wettbewerbssituation und Ableitung des Untersuchungsraums 

Für die Ableitung des Einzugsgebietes werden die verkehrliche Erreichbarkeit, der Betriebstyp des Vor-

habens sowie v. a. die Standorte systemgleicher Wettbewerber im untersuchungsrelevanten 

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel berücksichtigt. Zudem erfährt das Einzugsgebiet des 

Vorhabens eine Einschränkung durch Zeit-Distanz-Faktoren (siehe detaillierte Ausführungen in Kapitel 

5.1). 

Der abgegrenzte Untersuchungsraum stellt sicher, dass auch die Überschneidungen von Einzugsgebie-

ten weiterer Angebotsstandorte (insbesondere der systemgleichen Wett-bewerber) mit dem 

Einzugsgebiet des Planvorhabens hinsichtlich ihrer absatzwirtschaftlichen Bedeutung berücksichtigt 

werden. Durch die Überschneidung der Einzugsgebiete ergeben sich für die Angebotsstandorte konse-

quenterweise Auswirkungen, welche in der Analyse der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen 

Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. 

Abbildung 3: Untersuchungsraum 

 

Quelle:  Eigene Darstellung; Wettbewerbsdarstellung: Vor-Ort-Erhebung Stadt + Handel 09/2018; Karten-

grundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; ZVB-Abgrenzungen: EHK Neustrelitz (Stadt + 

Handel 2012).  
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Der Untersuchungsraum umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Neustrelitz, die westlich angrenzende 

Gemeinde Userin und anteilig die südwestlich von Neustrelitz verortete Landstadt Wesenberg (inkl. 

der Ortsteile „Klein Quassow“ und „Below“). Eine weitere Ausdehnung des Untersuchungsraumes ist 

angesichts der zunehmenden Raum-Zeit-Distanzen und fehlenden weiteren systemrelevanten Wett-

bewerbern nicht gegeben. 

Im Untersuchungsraum sind zwei zentrale Versorgungsbereiche verortet (IZ Neustrelitz, NVZ Kiefern-

heide). Der Vorhabenstandort befindet sich außerhalb zentraler Versorgungsbereiche im Nordosten 

von Strelitz-Alt. 

Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe führen zu einer leicht darüber hinausgehenden Streuung der 

Umsatzherkunft. Dieser „Streuumsatz“ wird mit 5 % für die Berechnungen angenommen.  

4.3 Angebotsanalyse 

Angebotsrelevante Annahmen 

Wie in Kapitel 2 geschildert, werden im Sinne einer dynamischen Wirkungsanalyse absehbare Verän-

derungen am relevanten Bestand im Rahmen dieser Untersuchung berücksichtigt. Dies betrifft 

konkrete, planungsrechtlich abgesicherte weitere Einzelhandelsvorhaben sowie absehbare Schließun-

gen von vorhabenrelevanten Einzelhandelsbetrieben im Einzugsgebiet. In Abstimmung mit der Stadt 

Neustrelitz sind Stadt + Handel diesbezüglich keine zu berücksichtigen Vorhaben bekannt.  

Relevante Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum sind mit Aldi Nord (2 x), Lidl (1 x), Netto Marken-Discount (3 x), Netto Dansk 

(3 x), Norma und Penny (Bestandsmarkt) insgesamt elf Lebensmitteldiscounter verortet. Diese weisen 

Gesamtverkaufsflächen zwischen rd. 550 m² und 900 m² bzw. eine durchschnittliche Gesamtverkaufs-

fläche von rd. 750 m² auf. 

Mit Edeka (Supermarkt) und Kaufland (Verbrauchermarkt) sind zwei Lebensmittelvollsortimenter in 

Neustrelitz verortet.  

Das Angebot an Nahrungs- und Genussmitteln in Neustrelitz wird durch fünf Getränkemärkte arron-

diert. 

Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel im Untersuchungs-

raum ist aktuell als überdurchschnittlich (rd. 0,58 m² VKF NuG/EW)10 einzustufen.  

Insgesamt befinden sich 3 der 18 genannten strukturprägenden Anbieter innerhalb von zentralen Ver-

sorgungsbereichen. 

                                                           

10  Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,40 m² VKF NuG/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2017: EHI handelsdaten 

aktuell 2017, S. 80; Verkaufsflächen strukturprägender (VKF > 400 m², inkl. Nonfood-Flächen). 
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Die Analyse des Einzelhandelsbestands im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel ergab fol-

gende Werte für Verkaufsflächen und Umsätze. 

Tabelle 3: Verkaufsfläche und Umsatz Nahrungs- und Genussmittel im Untersuchungsraum (bezogen auf 
untersuchungsrelevante Angebotsstrukturen; siehe Kapitel Methodik) 

Kommune Lagedetail 

Nahrungs- und Genussmittel 

VKF in m² Umsätze in Mio. Euro 

Neustrelitz 

IZ Neustrelitz 3.800 18,0 

NVZ Kiefernheide 600 2,9 

sonstige Lagen Neustrelitz 8.100 32,6 

Wesenberg Sonstige Lagen Wesenberg 1.700 6,7 

Gesamt* 14.200 60,2 

Quelle: Verkaufsfläche: Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 09/2018; Umsatzschätzung: Eigene 

Berechnung auf Basis EHI 2017 und Hahn Gruppe 2018; Verkaufsflächen auf 100 m² gerundet, Um-

sätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet;                                            

* Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich. 

Die Angebotssituation im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel im Untersuchungsraum kon-

zentriert sich vor allem auf die sonstigen Lagen, wenngleich sich die Betriebe in den sonstigen Lagen 

auf das Stadtgebiet (Neustrelitz und Wesenberg) aufteilen und nicht gebündelt an einem Standort ver-

treten sind. Hinsichtlich der zentralen Versorgungsbereiche ist insbesondere das IZ Neustrelitz 

(Kaufland, Lidl) zu nennen. Des Weiteren existiert eine Agglomeration an untersuchungsrelevanten 

Angebotsstrukturen im Standortbereich „Kühlhausberg“, welcher aufgrund seiner Verkaufsfläche den 

zweitwichtigsten Einzelhandelsstandort in Neustrelitz und im Untersuchungsraum darstellt (vgl. Stadt 

+ Handel 2012, S. 70). 

4.4 Nachfrageanalyse  

Für die Bewertung des Planvorhabens hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Bestandsstrukturen im 

Untersuchungsraum sind neben der Kenntnis der angebotsseitigen Rahmenbedingungen auch die mo-

netären Gegebenheiten auf der Nachfrageseite von Bedeutung. Anhand der ansässigen Bevölkerung 

und der einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten im Untersuchungsraum lässt sich das in einem Gebiet 

vorhandene einzelhandelsrelevante, sortimentsgruppenbezogene Kaufkraftpotenzial ermitteln. 

Der Untersuchungsraum weist eine Kaufkraftkennziffer von rd. 89 (IfH 2017) auf, d.h. sie liegt unter 

dem bundesdeutschen Durchschnitt (= 100). Die Kaufkraftkennziffer in Neustrelitz beträgt rd. 90. Un-

ter Berücksichtigung der ermittelten Einwohnerzahl ergibt sich im Sortimentsbereich Nahrungs- und 

Genussmittel ein Kaufkraftpotenzial von rd. 49,8 Mio. Euro im Untersuchungsraum. 
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Tabelle 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. Euro im Untersuchungsraum 

Kommune Einwohner Nahrungs- und Genussmittel* 

Neustrelitz 20.135 43,1 

Wesenberg (Teilbereich) 2.585 5,4 

Userin 647 1,4 

Gesamt 23.367 49,8 

Quelle: Einwohner: Eigene Berechnungen auf Basis LAIV MV (Stand: 31.12.2017); Kaufkraft: IFH 2017; Kauf-

kraftwerte auf 0,1 Mio. Euro gerundet.  

* Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich. 

Die Zentralität11 im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel beträgt in Neustrelitz somit aktuell 

rd. 124. Dieser eher hohe Zentralitätswert ist auf die mittelzentrale Funktion der Stadt Neustrelitz in 

einem dünn besiedelten Umland zurückzuführen. So befindet sich mit Kaufland zudem auch ein struk-

turprägender Anbieter in Neustrelitz, der eine über die Stadtgrenzen hinausgehende Strahlkraft und 

Versorgungsfunktion aufweist.   

Berücksichtigung des sich verändernden Nachfragepotenzials (s. Kapitel 2) 

Unter Berücksichtigung eines Planungs- und Bauzeitraums von etwa 2 - 3 Jahren, sowie einer Zeit-

spanne von einem weiteren Jahr bis zum Eintritt der vollständigen Marktwirksamkeit des 

Planvorhabens wird die Nachfragesituation im Folgenden für Ende 2022 abgebildet.  

Folgende Einflussfaktoren sind für die Entwicklung der Nachfragesituation von Relevanz: 

 Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsraum bis Ende 2022; 

 Entwicklungsdynamik der Branche Nahrungs- und Genussmittel; 

 Entwicklung des Onlineanteils. 

Wie bereits in Kapitel 4.1 dargestellt, ist im Untersuchungsraum mit einer negativen durchschnittlichen 

Bevölkerungsentwicklung von rd. „minus“ 4,9 % zu rechnen. 

Aus der Studie des BBSR/HDE 2017 lässt sich bis Ende 2022 eine Entwicklung der Kaufkraft für den 

stationären Einzelhandel im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel von + rd. 4,9 % ableiten. 

In Summe ergibt sich somit für den Untersuchungsraum eine durchschnittliche Entwicklung der Nach-

frage im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel um - rd. 0,3 % bzw. rd.  - 0,1 Mio. Euro auf 

rd. 49,7 Mio. Euro. 

                                                           

11  Die Zentralität (bzw. Zentralitätskennziffer) einer Kommune verdeutlicht das relative Verhältnis zwischen den erzielten 

Umsätzen und der potenziell verfügbaren Kaufkraft vor Ort. Sie wird als Quotient dieser beiden Werte ermittelt. Ein Wert 

unter 100 beinhaltet, dass in der Summe aller Kaufkraftzuflüsse und -abflüsse Einzelhandelskaufkraft in andere Orte 

abfließt; ein Wert über 100 beschreibt umgekehrt den per Saldo erkennbaren Gewinn aus anderen Orten. 
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In der absatzwirtschaftlichen Betrachtung (s. Kapitel 6.2) findet diese Kaufkraftentwicklung Berück-

sichtigung.  
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4.5 Städtebaulich-funktionale Charakterisierung der zentralen Versorgungsberei-

che im Untersuchungsraum (Standortprofile) 

Grundlage für die Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen, welche aus dem Planvorhaben resul-

tieren, bilden städtebaulich-funktionale Analysen der möglicherweise durch die ausgelösten 

Umsatzumverteilungen betroffenen zentralen Versorgungsbereiche. In diesem Kapitel werden die in 

Neustrelitz gelegenen zentralen Versorgungsbereiche dargestellt. Die Analyse und Würdigung der ab-

satzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens erfolgt für alle 

Bestandsstrukturen sowie alle zentralen Versorgungsbereiche in Neustrelitz. 

Für die städtebaulichen Analysen der im Untersuchungsraum gelegenen zentralen Versorgungsberei-

che wurde auf das EHK Neustrelitz (Stadt + Handel 2012) zurückgegriffen.  

Nachfolgend werden die städtebaulichen Analysen mit den wesentlichen Inhalten dargestellt. 
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Tabelle 5:  Steckbrief ZVB IZ Neustrelitz 

Innenstadtzentrum Neustrelitz  

Lage 

Verortung Kernstadt Neustrelitz 

Ausdehnung Das Innenstadtzentrum erstreckt sich entlang des Straßenzuges Strelitzer Straße/Zierker 

Straße vom Kreuzungsbereich Semmelweisstraße/Zierker Straße im Nordwesten bis zum 

Kreuzungsbereich Strelitzer Straße/Tiergartenstraße/Friedrich-Wilhelm-Straße im Südos-

ten. Hier schließt der ZVB teilweise die rückwärtige Bebauung mit ein. Ergänzt wird das 

Zentrum um die Kasernenstraße bis auf Höhe des Kauflands sowie um die Glambecker 

Straße bis zum Schulgang. 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur Die Angebotsstruktur des Innenstadtzentrums ist durch Angebote aus allen Warengruppen 

und Bedarfsstufen geprägt. Es liegt eine Angebotsmischung aus großflächigen Betrieben 

und kleinteiligem Fachangebot vor. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch Gastro-

nomie- und Dienstleistungsangebote. 

rel. Magnetbetriebe 

(Auswahl größte Betriebe) 

Kaufland, Lidl 

Verkehrliche Einordnung 

Motorisierter Verkehr Das Zentrum ist großräumig über die L 25 (Semmelweisstraße) sowie mehrere Zufahrts-

straßen für den motorisierten Individualverkehr erreichbar. 

ÖPNV Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über eine Vielzahl an Bushaltepunkten (z.B. „Mühlen-

straße/Zierkerstraße“, „Seestraße“, „Neuer Markt“) 

Räumlich-funktionale Einordnung 

Organisationsstruktur Das Zentrum ist mit dem dichtesten Einzelhandelsbesatz entlang der Strelitzer Straße fest-

zustellen. 

Versorgungsfunktion Versorgungsfunktion für das Stadtgebiet und Umland 

ZVB-Abgrenzung 

(Veränderungen im dargestell-

ten Einzelhandelsbesatz 
möglich) 

 

Quelle: EHK Neustrelitz 2012 (Stadt + Handel 2012), S.96 

Quelle: EHK Neustrelitz (Stadt + Handel 2012), S. 96. 
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Tabelle 6:  ZVB NVZ Kiefernheide 

Nahversorgungszentrum Kiefernheide 

Lage 

Verortung Stadtteil Kiefernheide (Neustrelitz) 

Ausdehnung Das Nahversorgungszentrum umfasst den Bereich westlich und östlich der Karbe-Wagner-

Straße und bildet die Grundstücksbereiche des Kiefernheide-Centers und des gegenüber-

liegenden Lebensmittelmarktes mit daran anschließender Bebauung ab. 

Einzelhandelsstruktur 

Angebotsstruktur Die Angebotsstruktur des Nahversorgungszentrums ist überwiegend durch Angebote von 

Nahrungs- und Genussmitteln, nachrangig durch Sortimente des mittelfristigen Bedarfsbe-

reichs, geprägt. Netto Dansk stellt den strukturprägenden Anbieter dar. Ergänzt wird das 

Einzelhandelsangebot durch Gastronomie- und Dienstleistungsangebote. 

rel. Magnetbetriebe 

(Auswahl größte Betriebe) 

Netto Dansk 

Verkehrliche Einordnung 

Motorisierter Verkehr Das Nahversorgungszentrum ist mit dem motorisierten Individualverkehr über die Karbe-

Wagner-Straße und die Ernst-Moritz-Arndt-Straße sowie über die Straße „Neuer Weg“ er-

reichbar. 

ÖPNV Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über den Bushaltepunkt „Karbe-Wagner-Straße“. 

Räumlich-funktionale Einordnung 

Organisationsstruktur Das Zentrum ist als Agglomeration organisiert. 

Versorgungsfunktion Versorgungsfunktion für den umliegenden Siedlungsbereich 

ZVB-Abgrenzung 

(Veränderungen im dargestell-
ten Einzelhandelsbesatz 
möglich) 

 

Quelle: EHK Neustrelitz (Stadt + Handel 2012), S.101 

Quelle: EHK Neustrelitz (Stadt + Handel 2012), S.101. 
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4.6 Bewertung der angebots- und nachfrageseitigen Strukturen 

Im Hinblick auf die im Anschluss folgende Bewertung des Planvorhabens hinsichtlich der absatzwirt-

schaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen sind folgende räumliche, quantitative und qualitative 

Rahmenbedingungen von besonderer Bedeutung: 

 Aus nahversorgungsstruktureller bzw. räumlicher Sicht ist die Ausstattung mit nahversor-

gungsrelevanten Angeboten in Neustrelitz aktuell als überwiegend flächendeckend 

einzustufen.  

 Der Vorhabenstandort befindet sich in der Stadt Neustrelitz außerhalb zentraler Versorgungs-

bereiche an der Carl-Meier-Straße in einer integrierten Lage. Das Standortumfeld wird durch 

Wohnbebauung, sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt. Im Umfeld befindet sich 

nordwestlich ein Aldi Nord in rd. 1.600 m Entfernung und südwestlich in rd. 1.300 m Entfer-

nung ein Netto Marken-Discount.  

 Die verkehrliche Anbindung für den motorisierten Individualverkehr (MIV) ist über die Carl-

Meier-Straße gegeben und ist als gut zu bewerten. Die umliegenden Wohngebiete sind über 

verschiedene Nebenstraßen angebunden.  

 Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt über den Bushalte-

punkt „Güstrower Straße“ – südwestlich vom Vorhabenstandort gelegen – und den nördlich 

des Vorhabenstandorts verorteten Bushaltepunkt „Alte Poststraße“. Die Anbindung an das 

Netz des ÖPNV ist als ortsüblich zu bewerten. 

 Im Untersuchungsraum sind elf Lebensmitteldiscounter (inkl. Bestandsmarkt) und zwei Le-

bensmittelvollsortimenter (Edeka Supermarkt, Kaufland Verbrauchermarkt) verortet. Das 

Angebot im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel wird durch fünf Getränkemärkte 

arrondiert.  

 Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel im Unter-

suchungsraum ist aktuell als überdurchschnittlich (rd. 0,58 m² VKF NuG/EW) einzustufen.  

 Die Zentralität in Neustrelitz beträgt im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel rd. 

124. Damit ist in Neustrelitz im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel aktuell ein 

Kaufkraftzufluss festzustellen. 

 Für den Untersuchungsraum ergibt sich bis zum Prognosejahr 2022 eine durchschnittliche Ab-

nahme der Nachfrage im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel um rd. -0,3 % bzw. 

rd. 0,1 Mio. Euro auf rd. 49,7 Mio. Euro. 

 Im Hinblick auf mögliche Auswirkungen ist relevant: 3 der 18 (inkl. Bestandsmarkt Penny) 

strukturprägenden Wettbewerber in Neustrelitz sind in zentralen Versorgungsbereichen ver-

ortet. Es ist anzunehmen, dass vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen sich insbesondere 

für die nächstgelegenen Lebensmittelanbieter, hier vor allem für die systemähnlichen Lebens-

discounter im Untersuchungsraum ergeben werden. 
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5 Marktposition des Planvorhabens 

In diesem Kapitel erfolgt, unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflussgrößen, die Abgrenzung 

eines Einzugsgebietes sowie die Herleitung einer Umsatzprognose für das Planvorhaben. 

5.1 Einzugsgebiet 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Einzugsgebiete nicht als statische Gebilde anzusehen sind, sondern 

vielmehr als modellhafte Abbildung eines Teilraumes, aus dem potenziell der wesentliche Kundenan-

teil des betrachteten Vorhabens stammt. Mögliche diffuse Zuflüsse von außerhalb liegen in der Natur 

der Sache. Das aufgezeigte Einzugsgebiet endet deshalb nicht an den dargestellten Grenzen. Aus dem 

über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinausgehenden Bereichen ist mit gewissen Streuumsätzen zu 

rechnen. Diese Gebiete sind nicht zum Kerneinzugsgebiet bzw. erweiterten Einzugsgebiet zu zählen, 

da die Verflechtungsintensität deutlich nachlässt und die Einflüsse von Konkurrenzstandorten deutlich 

überwiegen. 

Bei der Abgrenzung des perspektivischen Einzugsgebiets haben ergänzend zur Angebots- und Nachfra-

gesituation insbesondere folgende Punkte Berücksichtigung gefunden: 

 die zu erwartende Attraktivität und Anziehungskraft des Planvorhabens (u.a. Branche, Betrei-

ber, Größe, Standorteigenschaften); 

 die projektrelevante Wettbewerbssituation, wie z.B. die Entfernung und Attraktivität der rele-

vanten Wettbewerber im engeren und weiteren Standortumfeld; 

 die verkehrlichen, topographischen und naturräumlichen Gegebenheiten im Untersuchungs-

raum; 

 die sich durch Raum-Zeit-Distanzen ergebenden Einkaufsorientierungen der Wohnbevölke-

rung; 

 die administrative Gliederung innerhalb des Untersuchungsraumes sowie traditionelle Ein-

kaufsorientierungen der Bevölkerung.  

Das Kerneinzugsgebiet des Planvorhabens umfasst unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation, 

des siedlungsräumlichen Umfeldes und der städtebaulich limitierenden Faktoren die umliegenden 

Wohnsiedlungsbereiche. Im Norden reicht das Kerneinzugsgebiet bis an den Kreuzungsbereich der 

Straßen „An der Fasanerie“ und „Lessingstraße“. Hier wird es durch die zunehmenden Angebotsstruk-

turen des an den Kreuzungsbereich angrenzenden ZVB NVZ Kiefernheide (Netto Dansk) und den 

nördlich der Bahntrasse verorteten ZVB IZ Neustrelitz (Kaufland, Lidl) begrenzt. Des Weiteren umfasst 

das Kerneinzugsgebiet die Siedlungsbereiche zwischen der „Wilhelm-Stolte-Straße“ und der „Carl-

Meier-Straße“ sowie in südöstlicher Richtung den Siedlungsbereich an der „Fürstenseer Landstraße“ 

zwischen „Koppelweg“ und „Domjüchsee“. Im Westen wird es durch die Angebotsstrukturen am 

Standortbereich „Am Kühlhausberg“ (Aldi Nord, Edeka, Getränkemarkt) sowie die vorhandene 

Bahntrasse begrenzt. In südlicher und östlicher Richtung wird das Kerneinzugsgebiet durch das Ende 
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des Siedlungsbereichs begrenzt. Innerhalb des Kerneinzugsgebiets ist mit einem Netto Marken-Dis-

count an der „Wilhelm-Stolte-Straße“ ein weiterer strukturprägender Lebensmittelanbieter im 

südlichen Bereich des Kerneinzugsgebiets vorhanden. Zudem ist im nördlichen Siedlungsbereich an 

der „Wilhelm-Stolte-Straße“ der Bestandsmarkt des Planvorhabens verortet, der im Rahmen des ge-

wählten Worst Case-Ansatzes für die Verträglichkeitsanalyse als strukturprägender Wettbewerber 

bestehen bleibt. Insbesondere für den westlich an das Planvorhaben angrenzenden Siedlungsbereich 

zwischen „Woldegker Chaussee“ und „Carl-Meier-Straße“  sowie die nördlich des Planvorhabens ver-

orteten Siedlungsbereiche an der „Waldsiedlung“ und am „Kuschelberg“ stellt das Planvorhaben den 

nächstgelegenen Anbieter dar und erfüllt insbesondere für diesen Bereich eine Nahversorgungsfunk-

tion.  

Das erweiterte Einzugsgebiet umfasst darüber hinaus den südöstlichen Bereich des Stadtgebiets von 

Neustrelitz sowie darüberhinausgehend – angesichts der Versorgungsbedeutung als Mittelzentrum 

(Zentralität von Neustrelitz rd. 124) für das östlich und südöstlich gelegene Umland (u.a. Carpin, 

Godendorf und Wohkuhl-Dabelow). Diese Siedlungsbereiche verfügen über keine eigene umfassende 

Nahversorgung und über eine gute Anbindung an den Vorhabenstandort über die Bundestraße 96 bzw. 

198, sodass davon auszugehen ist, dass sich die dortige Bevölkerung perspektivisch zumindest teil-

weise am Vorhabenstandort mitversorgen wird. Im erweiterten Kernbereich ist aufgrund der 

zunehmenden Raum-Zeit-Distanzen von einer prozentual geringeren Kaufkraftabschöpfung als im 

Kernbereich auszugehen.  

Abbildung 4 stellt den Untersuchungsraum, die Wettbewerbsstandorte sowie das Einzugsgebiet (un-

terteilt in Kerneinzugsgebiet und erweitertes Einzugsgebiet) dar. 
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Abbildung 4: Einzugsgebiet des Planvorhabens 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; ZVB-

Abgrenzungen: EHK Neustrelitz (Stadt + Handel 2012); Wettbewerbsdarstellung: Vor-Ort-Erhebung 

Stadt + Handel 09/2018. 
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5.2 Umsatzprognose des Planvorhabens 

Wie bereits einleitend erläutert ist eine lebensmittelbezogene Nachnutzung der nach Verlagerung des 

Penny-Marktes freistehenden Bestandsfläche nicht vollkommen auszuschließen. In diesem Zusam-

menhang wird das Planvorhaben im vorliegenden Gutachten als Neuansiedlung angesehen. 

Durch die Auswertung fachwissenschaftlicher Grundlagen sowie unter Beachtung der standortspezifi-

schen Rahmenbedingungen für den Untersuchungsraum und den Mikrostandort wird die 

perspektivische Flächenproduktivität des Planvorhabens abgeleitet. Dabei sind folgende Aspekte von 

besonderer Bedeutung: 

 Die Flächenproduktivität des Planvorhabens lässt sich anhand der durchschnittlichen Flächen-

produktivität des Betreibers Penny ableiten. Die aktuelle durchschnittliche 

Flächenproduktivität für den Betreiber Penny liegt bei rd. 5.420 Euro/m² VKF pro Jahr bei einer 

durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche von rd. 680 m².12 

 Der Untersuchungsraum weist ein unterdurchschnittliches einzelhandelsrelevantes Kaufkraft-

niveau auf (rd. 89, vgl. IfH 2017) 

 Der Markt profitiert von seiner gut erreichbaren Lage. Der Standort des Planvorhabens weist 

eine gute MIV- sowie eine ortsübliche ÖPNV-Anbindung auf. 

 Die aktuellen Marktkonzepte setzen zunehmend auf umfangreiche Präsentationsflächen und 

breite Gänge. Folglich ist bei größeren VKF-Konzepten nicht mit einer linearen Fortführung der 

Flächenproduktivitäten zu rechnen, da sich der erzielbare Marktumsatz auf eine insgesamt 

größere Verkaufsfläche aufteilt. 

In der Zusammenführung der Argumente ist davon auszugehen, dass das Vorhaben nach der Verlage-

rung und Erweiterung eine Flächenproduktivität von 4.900 Euro/m² erreichen wird. Im Sinne eines 

Worst Case-Ansatzes, wird in einer oberen Variante eine Flächenproduktivität von 5.150 Euro/m² an-

genommen. Dieser Wert entspricht analog auch der Flächenproduktivitätsschätzung des 

Bestandsmarkts. 

Für den Bäcker/Metzger wird ein jährlicher Umsatz von rd. 0,3 Mio. Euro p. a. prognostiziert.  

Es ergeben sich somit die nachfolgend dargestellten sortimentsspezifischen Umsätze in Spannweiten 

(Moderate Case und Worst Case). 

                                                           

12  Eigene Berechnungen Stadt + Handel auf Basis EHI 2017. 
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Tabelle 7: Flächenproduktivitäten und Umsatzprognose des Planvorhabens 

Sortimentsbereich 

Flächenproduktivität  

in Euro/m2 VKF 

Umsatz  

in Mio. Euro p. a. 

Penny-Markt 

Nahrungs- und Genussmittel 

4.900 

- 

 5.150 

3,9 - 4,1 

Drogeriewaren ~ 0,5 

sonstige Sortimente ~ 0,5 

Penny Gesamt* 4,9 - 5,2 

Bäcker/Metzger 

Nahrungs- und Genussmittel - 0,3 

Gesamt* - 5,2 - 5,5 

Quelle: Flächenproduktivitäten, Umsatzschätzung/-prognose: Eigene Berechnungen auf Basis EHI 2017; 

Werte auf 100 Euro bzw. 0,1 Mio. Euro gerundet; 

* Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt. 

Unter Zugrundelegung der oben genannten Daten wird für die Verlagerung und Erweiterung des 

Penny-Marktes (inkl. Bäcker/Metzger) ein perspektivischer Jahresumsatz von rd. 5,2 - 5,5 Mio. Euro 

prognostiziert. Rund 4,2 - 4,4 Mio. Euro werden hiervon auf den Sortimentsbereich Nahrungs- und 

Genussmittel entfallen. 

Im Sortiment Drogeriewaren wird ein perspektivischer Jahresumsatz von rd. 0,5 Mio. Euro prognosti-

ziert. Auf die sonstigen Sortimente entfallen ebenfalls rd. 0,5 Mio. Euro des Gesamtumsatzes. 

Die sonstigen Sortimente umfassen Waren verschiedener Sortimentsbereiche (u. a. mindestens wö-

chentlich wechselnde Aktionswaren). Aufgrund des relativ geringen Umsatzanteils, welcher sich 

zusätzlich auf verschiedene Sortimente aufteilt sind pro Sortiment keine schädlichen Auswirkungen für 

die zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum zu erwarten sind. Das Sortiment Drogerie-

waren wird im Zuge des Versorgungseinkaufes mitbezogen. Ergänzend nimmt das Sortiment eine 

untergeordnete Rolle beim Planvorhaben ein, wodurch keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche zu erwarten sind. 

Insofern werden die sonstigen Sortimente im weiteren Verlauf der Analyse nicht tiefergehend betrach-

tet. 
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6 Auswirkungsanalyse 

In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen des Planvorhabens hinsichtlich der im Kontext 

der Untersuchungsfragen relevanten Aspekte dargestellt. Unter Berücksichtigung des EHK Neustrelitz 

werden folgende Fragen beantwortet: 

 Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Vorgaben des EHK Neustrelitz ein? 

 Welche absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen gehen von dem Planvorha-

ben aus? 

 Wie ordnet sich das Planvorhaben in die landes- und regionalplanerischen Vorgaben ein (hier 

insbesondere Ausnahmeregelung Ziel 3)?  

o Welchen Beitrag leistet das Planvorhaben in diesem Zusammenhang zur räumlichen, 

qualitativen und quantitativen Versorgung im wohnortnahen Bereich? 

o Welche Rolle nimmt das Planvorhaben bzgl. der verbrauchernahen Versorgung ein? 

6.1 Einordnung in das Einzelhandelskonzept für die Stadt Neustrelitz 

Das EHK Neustrelitz definiert übergeordnete Ziele und Grundsätze der räumlichen Einzelhandelsent-

wicklung in Neustrelitz. Auch werden standortbezogene Empfehlungen formuliert. Im Folgenden wird 

das in Rede stehende Planvorhaben in die für das Vorhaben relevanten konzeptionellen Bausteine ein-

geordnet. 

Entwicklungsziele 

Die übergeordneten Entwicklungsziele in Neustrelitz stellen sich wie folgt dar: 

1. Schutz und Stärkung sowie Entwicklung der Zentralen Versorgungsbereiche: Erhaltung und 

Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche Innenstadtzentrum sowie des Nahversorgungs-

zentrums Kiefernheide durch eine zielgerichtete Lageentwicklung und flankierende 

Maßnahmen, 

2. Sicherung und Stärkung der wohnortnahen Versorgung: Sicherung und Fortentwicklung einer 

verbrauchernahen Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs in den Wohngebieten und 

Ortsteilen, ohne hierbei die Entwicklung der Zentren zu beeinträchtigen, 

3. Bereitstellung ergänzender Standorte: Weiterentwicklung des Standortbereichs Kühlhausberg 

als Standort für den großflächigen, nicht zentrenrelevanten Einzelhandel in Kongruenz zu den 

Zielen der Landesplanung und ohne hierbei die Entwicklung der Zentren oder der Nahversor-

gung zu beeinträchtigen. 

Quelle: EHK Neustrelitz (Stadt + Handel 2012, S.86) 

Diesbezüglich ist Folgendes festzuhalten: 
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 Das Planvorhaben befindet sich in einer integrierten Lage und stellt perspektivisch den 

nächstgelegenen Lebensmittelanbieter für die benachbarten Siedlungsbereiche dar (s. Kapi-

tel 5.1). Es dient folglich der Fortentwicklung der verbrauchernahen Versorgung mit Gütern 

des täglichen Bedarfs. 

 Eine vorhabeninduzierte Beeinträchtigung der ZVB IZ Neustrelitz und NVZ Kiefernheide sowie 

der Nahversorgung ist nicht zu erwarten (s. Kapitel 6.2 und 6.3)  

Das Planvorhaben entspricht dem 2. Übergeordneten räumlichen Entwicklungsziel „Sicherung und 

Stärkung der wohnortnahen Versorgung“. 

 

Ansiedlungsleitsätze: 

Folgender Ansiedlungsleitsatz ist für das Planvorhaben von Relevanz:  

Leitsatz II: Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment primär in den zentralen Ver-

sorgungsbereichen und zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an sonstigen integrierten 

Standorten. 

 In den zentralen Versorgungsbereichen, sofern negative Auswirkungen auf andere zentrale Ver-

sorgungsbereiche und auf die wohnortnahe Grundversorgung vermieden werden 

(Beeinträchtigungsverbot). 

 Außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche an sonstigen integrierten Standorten zur Versor-

gung des Gebiets, sofern negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und 

die wohnortnahe Grundversorgung vermieden werden (Beeinträchtigungsverbot). Verkaufsflä-

chenobergrenze für Vorhaben mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment: 800 m² (ggf. 

darüber bei zusätzlicher Anwendung der Kriterien der AG Strukturwandel13). 

Quelle: EHK Neustrelitz (Stadt + Handel 2012, S.  32). 

Diesbezüglich ist Folgendes festzuhalten: 

 Das Planvorhaben ist außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche in einer integrierten Lage 

verortet (s. Kapitel 3.1); 

 Negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Grund-

versorgung sind von dem Planvorhaben, wie in der städtebaulichen Einordung der 

Umsatzumverteilungen festgestellt wurde, nicht zu erwarten (s. Kapitel 6.3); 

 Für das Planvorhaben mit Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel ist eine Gesamtver-

kaufsfläche von 1.050 m² projektiert. Das Planvorhaben übersteigt folglich die in Leitsatz II 

                                                           

13  Bericht der „Arbeitsgruppe Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO“ beim Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) 2002. 
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definierte Verkaufsflächenobergrenze für Vorhaben mit nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment von 800 m². Dementsprechend sind gemäß den Ausführungen des Leitsatzes 

II die Kriterien der AG Strukturwandel heranzuziehen. 

 Diesen Kriterien nach ist die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts mit einer Gesamtverkaufs-

fläche von über 800 m² dann möglich, wenn er der „verbrauchernahen Versorgung“ dient. 

Im Folgenden werden daher die Kriterien des AG Strukturwandel herangezogen: 

 Im EHK Neustrelitz ist kein Schema zur Überprüfung der Nahversorgungsfunktion eines Vorha-

bens vorhanden. Für Vorhaben mit einer Gesamtverkaufsfläche von über 800 m² und einem 

nahversorgungsrelevante Hauptsortiment außerhalb zentraler Versorgungsbereiche sind laut 

EHK Neustrelitz die Kriterien der AG Strukturwandel zur Überprüfung der Nahversorgungs-

funktion anzuwenden.  

 Diesen Kriterien nach ist davon auszugehen, dass auch bei großflächigen Lebensmittelmärkten 

nicht von negativen Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung auszugehen ist, wenn 

der Umsatz des Planvorhabens 35 % der relevanten Kaufkraft der Bevölkerung im Nahbereich 

nicht übersteigt (vgl. Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmittelhandel“ 2002, S. 15). Die-

ser Schwellenwert ist aus fachlicher Sicht nicht als Demarkationswert zu verstehen, zumal er 

bereits innerhalb der AG Strukturwandel stets in den Kontext des Siedlungsumfeldes bzw. der 

umgebenden Siedlungsdichte gestellt wurde (siehe folgender Aspekt). 

 Der Nahbereich ist den Empfehlungen der AG Strukturwandel nach an die Einwohnerdichte 

sowie siedlungsstrukturelle und zentralörtliche Gegebenheiten anzupassen. Die nähere 

Standortumgebung (hier: schematisch 1.000 m Radius vom Vorhabenstandort) des Planvorha-

bens weist eine Einwohnerdichte von unter 1.000 EW/km² auf (vgl. Zensus 2011). Demnach 

sei für den Nahbereich ein Radius von 2.500 m um den Vorhabenstandort anzusetzen. 

 Unter Berücksichtigung der Wettbewerbsstrukturen und des Versorgungsauftrags des Mittel-

zentrums Neustrelitz ist eine Anpassung dieses 2.500 m Radius begründbar. 

 Das Planvorhaben stellt für die Bewohner im Kerneinzugsgebiet (s. Kapitel 5.1) den nächstge-

legenen bzw. nächstgelegenen alternativen Lebensmitteldiscounter dar. Zudem kommt dem 

Planvorhaben auf Grund der günstigen Verkehrslage für die östlich gelegenen Orte entlang der 

Bundesstraße 198 mindestens bis zum Ortsteil Bergfeld eine Versorgungsfunktion zu, da hier 

keine nennenswerten Nahversorgungsangebote vorgehalten werden. Weiterhin übernimmt 

der Neustrelitzer Lebensmitteleinzelhandel – und somit auch das Planvorhaben – eine Versor-

gungsfunktion auch für das ländliche Umland ohne eigene Versorgungsstrukturen (vgl. Stadt + 

Handel 2012, S. 61). Daher ist dem Planvorhaben perspektivisch eine wohnungsnahe und dar-

über hinaus eine wohnstandortnahe Versorgungsfunktion zu attestieren. 

Zur Herleitung der Nahversorgungsbedeutung sind in der folgenden Abbildung der wohnortnahe und 

der wohnstandortnahe Nahbereich des Planvorhabens dargestellt. 



 

 31

Abbildung 5: Wohnortnaher und wohnstandortnaher Versorgungsbereich 

 

Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Vor-Ort-Erhebung 

Stadt + Handel 09/2018. 

Wohnortnaher Nahbereich 

 Der wohnortnahe Nahbereich wurde entsprechend der siedlungsräumlichen, wettbewerbli-

chen und topographischen Gegebenheiten angepasst und entspricht dem Kerneinzugsgebiet 

(s. hierzu Kapitel 5.1). Somit unterschreitet er deutlich den von der AG Strukturwandel emp-

fohlenen Radius von 2.500 m. Perspektivisch verfügt das Kerneinzugsgebiet über 4.86814 

Einwohner (Prognose 2022) mit einer ermittelten Kaufkraft pro Einwohner im Sortimentsbe-

reich Nahrungs- und Genussmittel von 2.244 Euro pro Jahr pro Einwohner. Hieraus ergibt sich 

eine sortimentsspezifische Kaufkraft von rd. Euro 10,9 Mio. Euro pro Jahr. 

Wohnstandortnaher Bereich 

 Der Wohnstandortnahe Bereich umfasst aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung des 

Vorhabenstandorts an die Bundesstraße 198 die entlang dieser gelegenen und zur Gemeinde 

Carpin gehörenden Ortschaften (Carpin, Bergfeld, Georgenhof, Thurow, Zinow). Eine Über-

schreitung des empfohlenen 2.500 m Radius erscheint aufgrund der verkehrlichen Anbindung 

und des Versorgungsauftrags für das Umland als angemessen. Insgesamt leben im wohnstand-

ortnahen Bereich perspektivisch 780 Einwohner mit einer prognostizierten Kaufkraft im 

                                                           

14  Eigene Berechnung auf Basis Zensus 2011 und LAiV-MV 2013. 
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Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel von 2.235 Euro pro Jahr pro Einwohner. Hie-

raus ergibt sich eine sortimentsspezifische Kaufkraft von rd. 1,7 Mio. Euro pro Jahr.   

 Zusammen ergibt sich hieraus für den definierten Nahbereich eine perspektivische Kaufkraft 

von 12,7 Mio. Euro pro Jahr für den gesamten Nahbereich. 

 Der zu erwartende prüfungsrelevante Umsatz im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel beträgt rd. 4,2 - 4,4 Mio. Euro pro Jahr (inkl. Bäcker/Metzger) (siehe Kapitel 5.2). 

Insofern ergibt sich im Moderate Case eine Abschöpfungsquote von 33 % und im Worst Case 

eine Abschöpfungsquote von 35 %. 

Dem Planvorhaben ist folglich eine Konformität zu den Empfehlungen der AG Strukturwandel zu 

attestieren. 

Das Planvorhaben dient demnach der verbrauchernahen Versorgung (s. vorstehende Argumentation 

und Ausführungen zu Ziel 3 des LEP M-V 2016) und entspricht somit dem Leitsatz II. 

 

Das Planvorhaben ist kongruent zum EHK Neustrelitz 2012. 

6.2 Absatzwirtschaftliche Auswirkungen 

Die Umsatzumverteilungen im untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel liefern eine wichtige Grundlage für die weitergehende städtebaulich-funktionale Bewertung des 

Planvorhabens. 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des sortimentsspezifischen Kaufkraftvolumens (s. Kapitel 4.4) 

werden die zu erwartenden Umsatzumverteilungen des Planvorhabens im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel insgesamt marginal verstärkt. So wird der prognostizierte Vorhabenumsatz 

(s. Kapitel 5.2) den zu erwartenden Umsätzen der Bestandsstrukturen Ende 2022 gegenübergestellt. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Daten erfolgt die Darstellung sowohl rein informatorisch für die 

Bestandssituation (ohne Berücksichtigung der Einwohner-/Kaufkraft-Entwicklung) als auch für den 

Prognosehorizont 2022. In der städtebaulichen Würdigung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen 

(s. Kapitel 6.2 und 6.3) erfolgt aufgrund der Aufgaben- und Zielstellung dieses Gutachtens der Bezug 

auf die Prognose 2022. 

Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe führen aufgrund der guten Verkehrsanbindung (Carl-Meier-

Straße) zu einer leicht darüberhinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft. Dieser „Streuumsatz“ 

wird mit 10 % für die Berechnungen angenommen. Demnach werden im Sinne des Worst Case-Ansat-

zes 90 % des Vorhabenumsatzes umverteilungsrelevant für die Betriebe im Untersuchungsraum. 

Wie bereits einleitend erläutert ist eine lebensmittelbezogene Nachnutzung der nach Verlagerung des 

Penny-Marktes freistehenden Bestandsfläche nicht vollkommen auszuschließen. In diesem Zusam-

menhang wird das Planvorhaben im vorliegenden Gutachten als Neuansiedlung angesehen. Im Zuge 
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einer nicht lebensmittelbezogenen Nachnutzung würde es zu einer signifikanten Reduktion der Um-

satzumverteilungen kommen. 

Die vorstehenden Annahmen werden bei den absatzwirtschaftlichen Auswirkungen entsprechend be-

rücksichtigt. 

Tabelle 8: Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

Kommune 

 

Lagedetail 

Bestand Prognose 2022 

Umsätze Umsatzumverteilung 
Umsatz-

prognose 
Umsatzumverteilung       

in Mio. 
Euro 

in Mio. 
Euro 

in % 
in Mio. 

Euro 
in Mio. 

Euro 
in % 

Neustrelitz 

ZVB IZ Neustrelitz 18,0 ~ 0,3 1 - 2 18,0 ~ 0,3 1 - 2 

ZVB NVZ Kiefernheide 2,9 0,1 - 0,2 ~ 5 2,9 0,1 - 0,2 ~ 5 

sonstige Lagen Neustre-

litz 
32,6 3,3 - 3,5 10 - 11 32,5 3,3 - 3,5 10 - 11 

Wesenberg 
Sonstige Lagen Wesen-

berg* 
6,7 < 0,1 ~ 1 6,7 < 0,1 ~ 1 

Zwischensummen* 60,2 3,8 - 4,0 -  60,0 3,8 - 4,0 -  

Für die Bestandsstrukturen im Untersu-

chungsraum umverteilungsneutraler 

Vorhabenumsatz (‚Streuumsatz‘) 

~ 0,4 

Gesamt* 60,2 4,2 - 4,4 - 60,0 4,2 - 4,4 - 

Quelle: Verkaufsfläche: Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 09/2018; Umsatzschätzung/-prog-

nose: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2017 und Hahn Gruppe 2018 sowie ständige Auswertung von 

Fachliteratur; Verkaufsflächen auf 100 m² gerundet, Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet;  

* Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt. 

Von dem Planvorhaben wird eine Umsatzumverteilung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel von rd. 4,2 - 4,4 Mio. Euro, davon rd. 3,8 - 4,0 Mio. Euro zu Lasten von Wettbewerbern im 

Untersuchungsraum, ausgehen. 

6.3 Städtebauliche Einordnung der Umsatzumverteilungen im Untersuchungs-

raum 

Aufbauend auf den absatzwirtschaftlichen Ergebnissen aus der Umsatzumverteilungsberechnung er-

folgt deren städtebauliche Einordnung. Die städtebaulichen Konsequenzen für zentrale 

Versorgungsbereiche und sonstige Lagen im Untersuchungsraum werden im Folgenden aufgezeigt. 

Auswirkungen auf den ZVB IZ Neustrelitz 

Durch das Planvorhaben werden Umsatzumverteilungen auf den ZVB IZ Neustrelitz i. H. v. rd. 0,3 Mio. 

Euro bzw. rd. 1 - 2 % induziert. Die als relativ gering zu bezeichnenden Umsatzverteilungen tangieren 

vor allem den Lebensmitteldiscounter Lidl und den Kaufland-Verbrauchermarkt. Bei dem Kaufland-
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Verbrauchermarkt handelt es sich um einen differenzierten Betriebstyp zum Planvorhaben, welcher 

durch seine Verkaufsflächenausstattung und die Sortimentstiefe und -breite ein überörtliches Einzugs-

gebiet aufweist. Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den Kaufland-Verbrauchermarkt können somit 

ausgeschlossen werden. 

Der im ZVB IZ Neustrelitz verortete Lidl wird ebenfalls relativ geringe Umsatzumverteilungen erfahren. 

Durch die Systemgleichheit fallen hier höhere Umsatzumverteilungen an, als bei dem in der Nähe ver-

orteten Kaufland-Verbrauchermarkt. Angesichts der relativ geringen Höhe der monetären sowie 

prozentualen Umsatzumverteilungen sind negative Auswirkungen für den Fortbestand des Marktes 

absehbar nicht zu erwarten sind.  

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten oder zumindest nur 

im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, sind keine wesentlichen Auswirkungen zu 

erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB IZ Neustrelitz in seinem heutigen Bestand und sei-

nen Entwicklungsmöglichkeiten sind auszuschließen. 

Auswirkungen auf den ZVB STZ Kiefernheide 

Durch das Planvorhaben werden Umsatzumverteilungen i. H. v. rd. 0,1 - 0,2 Mio. Euro bzw. rd. 5 % 

induziert. Die als relativ gering zu bezeichnenden monetären Umsatzverteilungen tangieren vor allem 

den Netto Dansk. Dieser stellt den einzigen strukturprägenden Lebensmittelanbieter im NVZ Kiefern-

heide dar und profitiert von seiner gut integrierten Lage innerhalb des Stadtteils Kiefernheide (hohe 

Mantelbevölkerung und gute Erreichbarkeit) sowie von den vorhandenen Agglomerationseffekten mit 

den übrigen kleinflächigen Einzelhändlern (Kiefernheide-Center). Vorhabenbedingte Auswirkungen 

auf den Netto Dansk sind angesichts der moderaten monetären Auswirkungen nicht zu erwarten. Dies 

gilt insbesondere, da der Markt auf die Versorgung der umliegenden Bevölkerung ausgerichtet ist (ge-

ringe Überschneidung mit dem Einzugsgebiet des Planvorhabens). 

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten oder zumindest nur 

im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, sind keine wesentlichen Auswirkungen zu 

erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB NVZ Neustrelitz in seinem heutigen Bestand und 

seinen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Neustrelitz (Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung) 

Für die Bestandsstrukturen in den sonstigen Lagen in Neustrelitz, welche Nahversorgungsfunktionen 

in ihren jeweiligen Einzugsgebieten übernehmen, ergeben sich Umsatzumverteilungen i. H. v. 3,3 - 

3,5 Mio. Euro bzw. rd. 10 - 11 %. Diese Umsatzumverteilungen werden vor allem den Bestandsstandort 

des zu verlagernden Penny tangieren. Im Rahmen eines Worst Case-Szenarios wurden die Verlagerung 

sowie Erweiterung des Planvorhabens als Neuansiedlung behandelt. Grund für diese Annahme ist die 

Gesamtverkaufsfläche im Bestand von 626 m², die eine Nachnutzung durch einen strukturprägenden 
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Lebensmittelanbieter nicht völlig ausschließen lässt. Nach Berechnungen von Stadt + Handel wird die 

Flächenproduktivität des Bestandsmarktes in einen grenzwertigen Bereich für die Nachnutzung durch 

einen wettbewerbsrelevanten Lebensmittelanbietern sinken. Folglich ist die Nachnutzung durch einen 

vergleichbaren Discounter bzw. Supermarkt als sehr unwahrscheinlich einzustufen. Eine Nachnutzung 

durch einen Spezialanbieter aus dem Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (Nischenanbie-

ter) oder die Nachnutzung durch einen Anbieter mit einem zum Planvorhaben differenten 

Hauptsortiment stellen demnach rechnerisch grundsätzlich ein realitätsnahes Szenario dar. 

Des Weiteren werden der im Standortbereich Kühlhausberg verortete Aldi Nord Markt sowie der süd-

lich des Planvorhabens gelegene Netto Marken-Discount vom Planvorhaben tangiert. Der Aldi Nord 

weist als so genannter „Hard Discounter“15 einen zum Planvorhaben leicht differenten Betriebstyps 

auf und profitiert von den Agglomerationseffekten am Standortbereich Kühlhausberg (weitere Einzel-

handelsnutzungen). Vorhabenbedingte Auswirkungen durch die als Worst Case-Betrachtung 

angenommene Ansiedlung des Penny-Marktes auf den Aldi Markt sind nicht zu erwarten.    

Der an der Wilhelm-Stolte-Straße, südlich des Planvorhabens gelegene Netto Marken-Discount befin-

det sich in einer integrierten Lage im Süden des Stadtteils Strelitz-Alt mit einer relativ hohen 

Bevölkerungsdichte (u. a. Wohnbebauung in Plattenbauweise). Der Netto-Markt weist angesichts der 

Lage ein mit dem Planvorhaben vergleichbares Einzugsgebiet auf (Kerneinzugsgebiet bezogen auf den 

Siedlungszusammenhang und Versorgungsfunktion für weitere umliegende Siedlungsbereiche außer-

halb von Neustrelitz). Die Überschneidung der Einzugsbereiche kann hinsichtlich der differenten 

Betriebstypen („Hybrid-Discounter“ vs. „Soft Discounter“) und der somit leicht differenten Ausrichtung 

im Vergleich zum Planvorhaben leicht relativiert werden. Angesichts der prognostizierten Kaufkraft-

abschöpfung des Planvorhabens in diesem Bereich (33 - 35 %) ist für den Netto-Markt auch weiterhin 

ein nennenswertes Kaufkraftpotenzial vorhanden. Ergänzend ist angesichts der nicht zu erwartenden 

lebensmittelbezogenen Nachnutzung des Bestandsstandortes (s. o.) mit einer signifikanten Verringe-

rung der Umsatzumverteilungen zu rechnen. In diesem Zusammenhang ist eine Marktaufgabe – auch 

unter Berücksichtigung des hier betrachteten Worst Case-Szenarios – nicht zu erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand bzw. die Entwicklungsmöglichkeiten der inte-

grierten Nahversorgung in Neustrelitz sind unter Annahme des Worst Case-Szenarios der 

Nachnutzung des Penny-Bestandsmarkts nicht vollkommen auszuschließen. 

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Wesenberg (Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung) 

                                                           

15  „Soft- und Markendiscountermärkte führen ein (beschränktes) Sortiment von über 1.500 Artikeln, wobei dieses durch ein 

ausgewogenes Verhältnis von Handelsmarken und Markenartikeln geprägt ist (Beispiel: LIDL, NETTO, PENNY).“15 Davon 

abzugrenzen sind Hard-Discounter: „Der Hard-Discounter, der sich durch ein (beschränktes) Sortiment von 700-900, max. 

1.500 Artikeln auszeichnet, wobei dieses von Handelsmarken dominiert wird (Beispiele: ALDI, NORMA).“ (Vgl. Gif Gesell-

schaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (2014), S. 69.) 
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Für die Bestandsstrukturen in den sonstigen Lagen in Wesenberg, welche Nahversorgungsfunktionen 

in ihren jeweiligen Einzugsgebieten übernehmen, ergeben sich Umsatzumverteilungen i. H. v. weniger 

als 0,1 Mio. Euro bzw. rd. 1 %. Aufgrund der als gering zu bezeichnenden Umsatzumverteilung und der 

räumlichen Distanz zum Planvorhaben sind vorhabenbedingte Auswirkungen auf die integrierte Nah-

versorgung in Wesenberg auszuschließen. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand bzw. die Entwicklungsmöglichkeiten der inte-

grierten Nahversorgung in Wesenberg sind auszuschließen. 

 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler 

Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorgung sind nicht zu erwarten.  

6.4 Einordnung in die landesplanerischen Zielstellungen 

Eine wichtige Grundlage der kommunalen Einzelhandelssteuerung bilden die landesplanerischen Vor-

gaben. Die kommunale Bauleitplanung hat deren Ziele und Grundsätze entsprechend den lokalen 

Gegebenheiten zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Im Folgenden werden die für die vorliegende 

Verträglichkeitsanalyse relevanten Vorgaben des Landesrechts (LEP M-V 2016) dargestellt.  

Landesentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 

Ziel 1: 

„Einzelhandelsgroßprojekte und Einzelhandelsagglomerationen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO sind 

nur in Zentralen Orten zulässig.“ (Konzentrationsgebot) 

Ziel 2: 

„Einzelhandelsgroßprojekte nach (1) sind nur zulässig, wenn die Größe, die Art und die Zweckbestim-

mung des Vorhabens der Versorgungsfunktion des Zentralen Ortes entsprechen, den 

Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes nicht wesentlich überschreiten und die Funktionen der Zent-

ralen Versorgungsbereiche des Zentralen Ortes und seines Einzugsbereiches nicht wesentlich 

beeinträchtigt werden.“ (Kongruenzgebot) 

Bzgl. Ziel 1 und 2 ist festzuhalten: 

 Die Stadt Neustrelitz ist gem. LEP M-V 2016 als Mittelzentrum ausgewiesen. Der Mittelbereich 

des Mittelzentrums Neustrelitz umfasst gemäß LEP MV 2016 die Nahbereiche der Grundzen-

tren Feldberger Seenlandschaft, Mirow und Wesenberg. 

 Das Einzugsgebiet befindet sich innerhalb dieses gemeinsamen Mittelbereiches. 

Das Planvorhaben ist kongruent zum Konzentrations- und Kongruenzgebot des LEP MV 2016. 
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Ziel 3: 

„Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind nur in Innenstädten/Ortszen-

tren und in sonstigen Zentralen Versorgungsbereichen zulässig.“ (Integrationsgebot) 

 

„Ausnahmsweise dürfen nahversorgungsrelevante Sortimente auch außerhalb von Zentralen Versor-

gungsbereichen angesiedelt werden, wenn nachweislich 

- eine integrierte Lage in den Zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen Gründen nicht um-

setzbar ist, 

- das Vorhaben zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung beiträgt und 

- die Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

Bzgl. Ziel 3 ist festzuhalten: 

 Der Vorhabenstandort befindet sich außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches und ver-

fügt über ein zentrenrelevantes und zugleich nahversorgungsrelevantes Kernsortiment. 

Demnach ist die Ausnahmeregel zu prüfen. 

räumlicher Beitrag zur verbrauchernahen Versorgung 

 In Strelitz-Alt, dem Stadtteil für welchen das Planvorhaben eine Versorgungsfunktion erfüllt, 

ist im EHK Neustrelitz kein zentraler Versorgungsbereich definiert. Eine entsprechende Reali-

sierung des Planvorhabens in einem zentralen Versorgungsbereichen ist folglich nicht 

umsetzbar. 

 Das Planvorhaben befindet sich auf Höhe des Kreisverkehrs an der Carl-Meier-Straße im nörd-

lichen Bereich des Stadtteils Strelitz-Alt, welcher im Süden des Stadtgebiets liegt. Der 

Vorhabenstandort weist eine integrierte Lage auf (s. Kapitel 3.1) und kann perspektivisch die 

fußläufigen Versorgungsdefizite der angrenzenden Siedlungsbereiche optimieren (vgl. Stadt + 

Handel 2012, S. 66).  

 Ergänzend könnte durch das Planvorhaben fußläufige Versorgungsdefizite im südöstlichen Be-

reich des Stadtteils Kiefernheide optimiert werden. Die nächstgelegenen Lebensmittelmärkte 

befinden sich in rd. 1,3 km südlicher Entfernung (Netto Marken-Discount) bzw. 1,6 km nördli-

cher Entfernung (Netto Dansk).  

 Damit stellt das Planvorhaben für die Bevölkerung im Norden von Strelitz-Alt den nächstgele-

genen Anbieter im Bereich Nahrungs- und Genussmittel dar.  

 Durch die Lage an der Carl-Meier-Straße ist das Planvorhaben an den MIV angebunden. Die 

Anbindung an den ÖPNV ist als ortsüblich zu bewerten (s. Kapitel 3.1). Somit ist der Markt für 

die Einwohner im Norden von Strelitz-Alt gut erreichbar.  

 Durch die Ansiedlung eines modernen Lebensmittelmarktes mit einer wettbewerbsfähigen 

Verkaufsflächenausstattung könnte die räumliche Nahversorgung langfristig gesichert wer-

den. 
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Abbildung 6: 500-700 m-Radien um bestehende strukturprägende Angebotsstrukturen 

 
Quelle: Stadt + Handel 2012, S. 67 

 Anhand Abbildung 5 wird deutlich, dass bereits ein dichtes Nahversorgungsnetz im weiteren 

Umfeld des Planvorhabens besteht. Durch die Realisierung des Planvorhabens kann insbeson-

dere für die in unmittelbarer Nähe des Planvorhabens vorhandenen Siedlungsbereiche im 

Nordosten von Strelitz-Alt und im Südosten des Stadtteils Kiefernheide die Nahversorgung im 

Lebensmittelsegment optimiert werden, da hier das Planvorhaben den nächstgelegenen Le-

bensmittelmarkt darstellt und bisher vorhandene Defizite der fußläufigen Nahversorgung 

optimiert. Am aktuellen Standort ist aufgrund der räumlichen Nähe zum Netto-Markt bereits 

eine gute räumliche Nahversorgung gegeben. 

 Hinsichtlich des Beitrags zur verbrauchernahen Versorgung sei auf Kapitel 6.1 verwiesen. Dem-

nach kommt dem Planvorhaben für den wohnortnahen und wohnstandortnahen 

Versorgungsbereich eine wichtige als angemessen zu bewertende Nahversorgungsbedeutung 

zu (Kaufkraftabschöpfung: 33 - 35 %).  

Quantitativer und qualitativer Beitrag zur verbrauchernahen Versorgung 

 Der Bestandsmarkt an der Wilhelm-Stolte-Straße verfügt mit aktuell 626 m² GVKF über eine 

als nicht mehr marktadäquat zu bezeichnende Verkaufsflächenausstattung und ist im Hinblick 

auf die Verkaufsflächenansprüche moderner Lebensmitteldiscounter als unterdurchschnittlich 
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zu bezeichnen. In diesem Zusammenhang ist ein langfristiger Fortbetrieb aus Betreibersicht 

nicht gegeben. 

 Im Zuge der Vorhabenrealisierung (1.050 m² (inkl. Bäcker/Metzger)) wird ein langfristiger Fort-

betrieb des Marktes gesichert und somit die quantitative Ausstattung langfristig gesichert. 

Hinsichtlich der Kaufkraftabschöpfung im wohnortnahen und wohnstandortnahen Bereich (s. 

Kapitel 6.1) ist das Planvorhaben als angemessen dimensioniert zu bewerten.  

Beeinträchtigung von Versorgungsbereichen 

 Entsprechend der erfolgten Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher Auswirkungen und de-

ren städtebaulichen Bewertung in Kapitel 6.3 werden durch das Planvorhaben keine 

wesentlichen Beeinträchtigungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgelöst. 

Zusammenfassende Bewertung 

 In Strelitz-Alt, dem Stadtteil für welchen das Planvorhaben eine Versorgungsfunktion erfüllt, 

ist im EHK Neustrelitz kein zentraler Versorgungsbereich definiert oder vorgesehen. Eine ent-

sprechende Realisierung des Planvorhabens in einem zentralen Versorgungsbereichen ist 

folglich nicht umsetzbar. 

 Durch die Realisierung des Planvorhabens kann insbesondere für die in unmittelbarer Nähe 

des Planvorhabens vorhandenen Siedlungsbereiche im Nordosten von Strelitz-Alt und im Süd-

osten des Stadtteils Kiefernheide die Nahversorgung im Lebensmittelsegment optimiert 

werden, da hier das Planvorhaben den nächstgelegenen Lebensmittelmarkt darstellt und bis-

her vorhandene Defizite der fußläufigen Nahversorgung optimiert. Am aktuellen Standort ist 

aufgrund der räumlichen Nähe zum Netto-Markt bereits eine gute räumliche Nahversorgung 

gegeben. 

 Hinsichtlich des Beitrags zur verbrauchernahen Versorgung sei auf Kapitel 6.1 verwiesen. Dem-

nach kommt dem Planvorhaben für den wohnortnahen und wohnstandortnahen 

Versorgungsbereich eine wichtige und als angemessen zu bewertende Nahversorgungsbedeu-

tung zu  

 Im Zuge der Vorhabenrealisierung und der damit einhergehenden marktgerechten Verkaufs-

flächendimensionierung wird ein langfristiger Fortbetrieb des Marktes gesichert. 

 Eine Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche ist unter Berücksichtigung der städ-

tebaulichen Einordnung nicht zu erwarten (s. Kapitel 6.3). 

In der Zusammenschau der vorstehenden Ausführungen erfüllt das Planvorhaben aus fachlicher Sicht 

die Ausnahmeregelung des Ziel 3 des LEP-MV 2016. 

 



 

 40

Das Planvorhaben ist kongruent zu den Zielen des LEP-MV 2016. Insbesondere die Ausnahmerege-

lung des Ziel 3 wird nachweislich erfüllt. 
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7 Entwicklungspotenziale in Neustrelitz und Bedeutung für derzeit abseh-

bare Entwicklungsvorhaben (u.a. das hier bewertete Planvorhaben 

Penny)/Priorisierungsempfehlungen 

In diesem Kapitel erfolgt eine Ermittlung des verbleibenden Flächenbedarfs für strukturprägende Le-

bensmittelmärkte in Neustrelitz. In diesem Zusammenhang werden unter anderem folgende Fragen 

beantwortet: 

 Welcher grundsätzliche Entwicklungsbedarf besteht in Neustrelitz? 

 Welche Märkte sind marktgerecht aufgestellt? 

 Welche Entwicklungen sind in Anlehnung an die Ansiedlungsleitsätze und Zielsetzungen zur 

Nahversorgungsentwicklung in Neustrelitz zu priorisieren (Chancen & Risiken-Bewertung)? 

Angesichts aktuell keiner weiteren konkret vorliegenden Planungen (s. Kapitel 4.3). werden im Folgen-

den vorhandene Potenziale zur Entwicklung bestehender Lebensmittelmärkte bzw. zur Neuansiedlung 

weiterer Planvorhaben dargestellt. 

Entwicklung der Kaufkraftpotenziale im Vergleich zum Zeitpunkt der Erstellung des EHK Neustrelitz 

2012 

Zunächst werden die sich seit Veröffentlichung des EHK Neustrelitz ergebenen Veränderungen der 

Kaufkraftpotenziale im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel aufgezeigt, aus welchen die 

Entwicklungspotenziale für die Ansiedlung und/oder Erweiterung von Lebensmittelmärkten abgeleitet 

werden können. 

 Die Einwohnerzahl hat sich seit Veröffentlichung des EHKs von 20.800 (2010) auf aktuell 20.135 

leicht verringert (- 665; Stand 31.12.2017); 

 Die Verkaufsfläche im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel reduzierte sich seit Ver-

öffentlichung des EHK Neustrelitz um rd. 300 m² auf rd. 12.500 m²; (rd. - 300 m²). Dieser 

Rückgang ist auf mehrere Geschäftsaufgaben zurückzuführen (u.a. Schlecker, Ihr Platz); 

 Die Kaufkraft im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel stieg seit Veröffentlichung 

des EHK Neustrelitz 2012 von rd. 40,7 Mio. Euro16 auf 43,1 Mio. Euro (+ 2,4 Mio. Euro). Die 

Kaufkraftkennziffer beträgt weiterhin rd. 90; 

 Der Umsatz im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel stieg angesichts des leichten 

Verkaufsflächenrückgangs im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (rd. 52,2 Mio. 

Euro) weniger stark als die sortimentsspezifische Kaufkraft an und beträgt rd. 53,5 Mio. Euro 

(„plus“ rd. 1,3 Mio. Euro). Demnach sank die Zentralität auf rd. 124; 

                                                           

16  Vgl. Stadt + Handel 2012, S. 41 
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 Die Zentralitätsabnahme begründet sich des Weiteren in einer relativ großen Anzahl nicht voll-

umfänglich marktadäquat aufgestellter Lebensmittelanbieter (siehe unten). 

Es zeigt sich folglich eine leicht geringere Zentralität im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

gegenüber der Situation im EHK Neustrelitz 2012. Aus fachlicher Sicht ergeben sich demnach gewisse 

Potenziale im Hinblick auf eine Festigung der Zentralität bzw. eines gewissen Ausbaus auf den ehema-

ligen Wert. Dies begründet sich auch in der mittelzentralen Versorgungsfunktion der Stadt Neustrelitz 

und angemessener Kaufkraftabschöpfungswerte aus dem Umland (siehe folgende Ausführungen). 

Perspektivisches Kaufkraftpotenzial im landesplanerischen Mittelbereich 

 Das perspektivische Kaufkraftpotenzial der Stadt Neustrelitz beträgt rd. 43,0 Mio. Euro (Prog-

nose 2022); 

 Als Mittelzentrum hat die Stadt Neustrelitz einen über die Stadt hinausgehenden Versorgungs-

auftrag. Laut LEP MV 2016 umfasst der Verflechtungsbereich (Mittelbereich) der Stadt 

Neustrelitz die Zentralen Orte Wesenberg, Mirow und Feldberger Seenlandschaft sowie die 

diesen Zentralen Orten zugeordneten Nahbereiche17. Diese verfügen über ein perspektivisches 

Kaufkraftpotenzial (Prognose 2022) im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel von rd. 

29,1 Mio. Euro.  

 Zusätzlich verfügt die Stadt Neustrelitz über einen Versorgungsauftrag für die Gemeinden im 

landesplanerisch zugewiesenen Nahbereich18. Diese Gemeinden verfügen über ein perspekti-

visches Kaufkraftpotenzial (Prognose 2022) im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 

von rd. 13,5 Mio. Euro (zzgl. Stadt Neustrelitz selbst). 

 Zusammen mit dem Kaufkraftpotenzial der Stadt Neustrelitz (Prognose 2022) ergibt sich somit 

insgesamt ein Kaufkraftpotenzial von rd. 85,5 Mio. Euro für Neustrelitz und dem zugeordneten 

Nah- und Mittelbereich.  

 Aufgrund vorhandener Nahversorgungsstrukturen im Mittelbereich (u.a. Netto Marken-Dis-

count und Netto Dansk in Wesenberg, Edeka und Lidl in Feldberg, Edeka und Aldi Nord sowie 

Netto Dansk in Mirow) ist das Abschöpfungspotenzial naturgemäß begrenzt. In Anbetracht der 

Ausstrahlungskraft des in Neustrelitz vorhandenen Kaufland-Verbrauchermarkts, sowie des 

vielfältigen Angebots an Discountern und in Verbindung mit den Ortschaften ohne Nahversor-

gungsfunktion im Mittelbereich erscheint aus fachgutachterlicher Sicht eine 

Abschöpfungsquote von rd. 20 % des Kaufkraftpotenzials aus dem Mittelbereich vertretbar 

(rd. 5,8 Mio. Euro). Aufgrund des rudimentären Nahversorgungsangebots im Nahbereich der 

Stadt Neustrelitz und der geringeren räumlichen Distanz erscheint aus fachgutachterlicher 

                                                           

17  Vgl. LEP MV 2016, S.31. 

18  Dieser beinhaltet die Gemeinden Blankensee, Blumenholz, Carpin, Godendorf, Hohenzieritz, Klein Vielen, Kratzeburg, 

Userin, Wokuhl-Dabelow. 
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Sicht eine Abschöpfungsquote von rd. 35 % des Kaufkraftpotenzials aus diesem Bereich ver-

tretbar (rd. 4,7 Mio. Euro). Verbunden mit einer für Neustrelitz adäquaten 

Eigenbindungsquote von rd. 95 % (40,8 Mio. Euro) und einer üblichen Potenzialreserve von 10 

% (Streukunden/Tourismus) ergibt sich ein Bindungspotenzial von rd. 55,6 Mio. Euro. 

 Gegenüber dem prognostizierten Umsatz von rd. 53,3 Mio. Euro (Prognose 2022 ohne hier 

betrachteten Penny-Markt) ergibt sich demnach ein zusätzliches Umsatzpotenzial i. H. v. rd. 

2,3 Mio. Euro. Es handelt sich demnach um ein relativ geringes zusätzliches Potenzial.  

Angesichts der ermittelten geringen zusätzlichen Umsatzpotenziale können somit nicht alle Lebens-

mittelmärkte (insbesondere auch solche mit Defiziten (siehe unten) in der 

Verkaufsflächenausstattung marktgerecht angepasst werden, ohne absatzwirtschaftliche Auswir-

kungen auf bestehende Standortstrukturen hervorzurufen. Insofern ist eine konsequente Steuerung 

und Priorisierung von Nahversorgungsentwicklungen zur Sicherung einer zentren- und nahversor-

gungsorientierten Nahversorgung weiterhin angeraten. Diese sollte sich an der zentren- und 

nahversorgungsbezogenen Standortgunst bestehender Märkte im Abgleich mit deren marktgerech-

ter Aufstellung orientieren. 

 

Darstellung nicht markgerecht aufgestellter Lebensmittelanbieter in Neustrelitz 

Auf Basis der Expansionsanforderungen der Lebensmittelanbieter lässt sich die derzeit seitens der Be-

treiber angefragten Verkaufsflächen zur Umsetzung von marktgerechten Konzepten für die jeweiligen 

Lebensmittelanbieter abschätzen (vgl. u.a. Aldi Nord, Netto Marken-Discount. Norma, Lidl). 

Für die beiden Lebensmittelvollsortimenter in Neustrelitz (Kaufland, Edeka) lässt sich eine derzeit 

marktübliche Verkaufsflächendimensionierung feststellen. 

Bei den neun vorhandenen Discountern in Neustrelitz lassen sich bei fünf Discountern leichte bis deut-

liche Defizite zu den Anforderungen zur Umsetzung eines marktgerechten Konzeptes erkennen: 

 Netto Dansk im ZVB NVZ Kiefernheide 

 Aldi Nord an der Penzliner Straße und Aldi Nord Am Kühlhausberg 

 Penny-Bestandsmarkt des Planvorhabens an der Wilhelm-Stolte-Straße 

 Norma-Markt an der Kranichstraße 

 

Priorisierung künftiger Entwicklungsimpulse 

Aus fachgutachterlicher Sicht empfiehlt es sich demnach die Entwicklungen nach Möglichkeit auf 

eine potenzielle Erweiterung des Netto Dansk-Marktes im NVZ Kiefernheide und nachfolgend für gut 

integrierte Lebensmittelmärkte zu fokussieren. Dies wären: 

 Penny (Planvorhaben) 



 

 44

 Aldi Nord (Penzliner Straße). 

 

Einordnung der aktuellen Penny-Planung  

Letztlich spricht die durchgeführte stadtweite Betrachtung der Nahversorgung nicht gegen eine Er-

weiterung des Penny Marktes. Das Vorhaben kann als zu priorisierendes Vorhaben bewertet werden 

(s.o.). Zudem ist erwähnenswert, dass eine Nachnutzung des jetzigen Penny Standortes bei einer At-

traktivierung der weiteren Standortstrukturen o.g. Prioritätenliste noch unrealistischer würde, was 

letztlich Umsatzpotenziale für Bestandsstandorte sichern würde. 

Eine Umsetzung der Penny-Planung wird empfohlen. 

Umgang mit den weiteren Vorhaben 

Die o.g. weiteren Vorhaben sollten entsprechend dieser Verträglichkeitsanalyse ebenfalls sorgsam im 

Hinblick auf Ihren Beitrag zur Zentrenbildung und/oder wohnortnahen Versorgung sowie der Auswir-

kungen auf bestehende Standortbereiche geprüft werden. 
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8 Zusammenfassung der Ergebnisse  

In Neustrelitz ist die Verlagerung des Penny-Marktes von der Wilhelm-Stolte-Straße 154 an die Carl-

Meier-Straße auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs geplant. Neben dem Penny-Markt ist ein Bäcker 

oder Metzger als Konzessionär vorgesehen. Im Zuge dessen ist eine Erweiterung der Gesamtverkaufs-

fläche von 626 m² GVKF auf 1.050 m² GVKF (inkl. Bäcker/Metzger) (zzgl. 50 m² Café-Bereich/Imbiss) 

geplant.  

Auf Grund der nicht auszuschließenden lebensmittelbezogenen Nachnutzung des bisherigen Standorts 

(vorhandenes Baurecht) an der Wilhelm-Stolte-Straße 154 mit 626 m² GVKF wurde im Sinne eines 

Worst Case-Szenarios von einer Nachnutzung durch einen strukturprägenden Lebensmittelanbieter 

ausgegangen. Dementsprechend wurde die Verlagerung des Penny-Marktes als Neuansiedlung behan-

delt um dem Worst Case-Szenario zu entsprechen. 

Als Grundlage für das weitere Planverfahren wurden im vorliegenden Gutachten folgende Punkte un-

tersucht und bewertet: 

Einordnung gemäß kommunalplanerischer Grundlagen 

 Das Planvorhaben entspricht – angesichts seiner als integriert zu bewertenden Lage sowie der 

Nicht-Beeinträchtigung der Zentren bzw. der Nahversorgung – dem 2. Übergeordneten räum-

lichen Entwicklungsziel „Sicherung und Stärkung der wohnortnahen Versorgung“. 

 Das Planvorhaben dient der verbrauchernahen Versorgung (s. auch Ausführungen zu Ziel 3 des 

LEP M-V 2016) und entspricht somit dem Leitsatz II. Dies gilt insbesondere auch im Zuge der 

angemessenen Dimensionierung des Planvorhabens (Kaufkraftabschöpfung im wohnortnahen 

und wohnstandortnahen Bereich von 33 - 35 %). 

Dem Planvorhaben ist eine Konformität zu den Empfehlungen der AG Strukturwandel (verbraucher-

nahe Versorgungsfunktion) und somit auch zu den Zielsetzungen des EHK Neustrelitz zu attestieren. 

Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen  

 Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten 

zentraler Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorgung sind nicht zu erwarten 

(s. Kapitel 6.2 und 6.3). 

Einordnung gemäß landes- und regionalplanerischer Grundlagen 

 Das Planvorhaben ist kongruent zum Konzentrations- und Kongruenzgebot des LEP MV 2016. 

 In der Zusammenschau der vorstehenden Ausführungen erfüllt das Planvorhaben aus fachli-

cher Sicht die Ausnahmeregelung des Ziel 3 des LEP-MV 2016. 

Entwicklungspotenziale in Neustrelitz und Bedeutung für derzeit absehbare Entwicklungsvorhaben 

(u.a. das hier bewertet Planvorhaben Penny)/Priorisierungsempfehlungen 
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 Es zeigt sich eine leicht geringere rechnerische Kaufkraftbindung im Sortimentsbereich Nah-

rungs- und Genussmittel gegenüber der Situation im EHK Neustrelitz 2012. Aus fachlicher Sicht 

ergeben sich demnach gewisse Potenziale im Hinblick auf eine Festigung der Zentralität bzw. 

eines gewissen Ausbaus auf den ehemaligen Wert. Dies begründet sich auch in der mittelzent-

ralen Versorgungsfunktion der Stadt Neustrelitz und angemessener 

Kaufkraftabschöpfungswerte aus dem Umland. 

 Angesichts der ermittelten geringen zus. Umsatzpotenziale können allerdings nicht alle Le-

bensmittelmärkte in der Verkaufsflächenausstattung marktgerecht angepasst werden, ohne 

absatzwirtschaftliche Auswirkungen auf bestehende Standortstrukturen hervorzurufen.  

 Insofern ist eine konsequente Steuerung und Priorisierung von Nahversorgungsentwicklung 

zur Sicherung einer zentren- und nahversorgungsorientierten Nahversorgung weiterhin ange-

raten. Diese sollte sich an der zentren- und nahversorgungsbezogenen Standortgunst 

bestehender Märkte im Abgleich mit deren marktgerechter Aufstellung orientieren. 

 Aus fachgutachterlicher Sicht empfiehlt es sich die Entwicklungen nach Möglichkeit auf eine 

potenzielle Erweiterung des Netto Dansk-Marktes im NVZ Kiefernheide und nachfolgend für 

gut integrierte Lebensmittelmärkte zu fokussieren. Dies wären: 

o Penny (Planvorhaben) 

o Aldi Nord (Penzliner Straße). 

 Die durchgeführte stadtweite Betrachtung der Nahversorgung spricht nicht gegen eine Erwei-

terung des Penny Marktes. Insofern kann dieses Vorhaben als zu priorisierendes Vorhaben 

bewertet werden. Eine Umsetzung wird empfohlen. 

 Die o.g. weiteren Vorhaben sollten entsprechend dieser Verträglichkeitsanalyse ebenfalls 

sorgsam im Hinblick auf Ihren Beitrag zur Zentrenbildung und/oder wohnortnahen Versorgung 

sowie der Auswirkungen auf bestehende Standortbereiche geprüft werden. 

 

Das Planvorhaben ist konform zum EHK Neustrelitz 2012.  

Das Planvorhaben ist kongruent zu den landesplanerischen Zielstellungen Ziel 1 und 2 (Konzentrati-

ons- und Kongruenzgebot). 

Die Ausnahmeregelung des Ziel 3 des LEP-MV 2016 wird aus fachlicher Sicht durch das Planvorhaben 

erfüllt. Das Planvorhaben leistet einen wichtigen Beitrag zur wohnortnahen und wohnstandortna-

hen Versorgung. 

Städtebaulich negative Auswirkungen auf Bestand und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

und/oder die integrierte Nahversorgung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO sind von dem Planvorha-

ben nicht zu erwarten. 
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B-Plan Nr. 11/91 „Woldegker Chaussee/Carl-Meier-Straße“ 
 

Teil B - Textliche Festsetzungen (i. d. F. d. 8. Änderung) - Auszüge mit Kennzeichnung der 
Änderungen 
 
1.0      Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) BauGB 
 
1.2.2.  Mischgebiete § 6 BauNVO 
 
In den MI-Teilgebieten - C 2 bis - C 5 - sind auf Grund § 1 (5) + § 1 (8) BauNVO die allge-
mein zulässigen Nutzungen gemäß § 6 (2) BauNVO  
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten 
nicht zulässig. 
In den MI-Teilgebieten - C 6 - und - C 7 - sind auf Grund § 1 (5) + § 1 (8) BauNVO die all-
gemein zulässigen Nutzungen gemäß § 6 (2) BauNVO 
Tankstellen und Vergnügungsstätten 
nicht zulässig. 
In den MI-Teilgebieten - C 1 - bis - C 7 - sind auf Grund § 1 (6) BauNVO die nach § 6 (3) 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht Bestandteil dieser Satzung.  
In den MI-Teilgebieten - C 2 - bis - C 7 - sind gemäß § 1 (5) + § 1 (8) BauNVO i. V. m. § 1 
(9) BauNVO Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und an-
deren Gewerbebetrieben nicht zulässig. 
Ausnahmsweise zulässig sind nur Einzelhandelsbetriebe und Verkaufsstellen, die in unmit-
telbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- und produzierenden 
Gewerbebetrieben stehen. 
Im MI-Teilgebiet - C 7 - sind zudem Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels aus-

nahmsweise zulässig, sofern in einem zum Zeitpunkt des Bauantrags für einen derar-

tigen Betrieb nicht länger als zwei Jahre zurückliegenden, von der Stadt Neustrelitz 

oder im Einvernehmen mit ihr beauftragten Gutachten keine negativen Auswirkungen 

der Ansiedlung des betreffenden Betriebs auf die zentralen Versorgungsbereiche und 

die Nahversorgungsstruktur der Stadt Neustrelitz festgestellt wurden. 
 
 
4.0.    Bauweise 
 
In den GE-Teilgebieten - A 1 - und - A 2 - und in den GEe-Teilgebieten - B 1 - bis - B 3 - 
sowie für Gebäude mit einem Vollgeschoss im MI-Teilgebiet - C 7 -wird gemäß § 22 (4) 
BauNVO eine abweichende Bauweise festgesetzt. Danach sind Gebäude mit einer Länge 
von mehr als 50 m zulässig. 
 
 
9.0.    Baugestalterische Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V 
 
9.1.    Dacheindeckung 
 
Für die MI-Teilgebiete - C 3 - bis - C 8 - und sämtliche WA-Teilgebiete sind für die geneigten 
Dächer nur rote, rotbraune und dunkeltonige Ziegeleindeckungen zulässig. Im MI-Teilgebiet 

- C 7 - müssen Dächer von Gebäuden mit einer Länge von mehr als 50 m mindestens 

zu 70 % als begrüntes Dach ausgebildet werden. Bei Doppel- und Reihenhäusern sind 
die Dachflächen der Hauptgebäude hinsichtlich Material und Farbe der Dacheindeckung 
einheitlich zu gestalten. In den Teilgebieten - D 6 - und - D 7 - sind alle geneigten Dachflä-
chen nur mit ziegelroter Ziegeleindeckung zulässig. 
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